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Die Anrechenbarkeit von Versorgungsleistungen 
auf den Ausgleichsanspruch des Handelsvertreters 
Teil II: Leistungen für die Altersversorgung als besonders günstige Vertragsbedingungen 

Dieser Beitrag bildet den zweiten Teil 
einer dreiteiligen Abhandlung zu der 
Frage, ob und in welchem Umfang 
sich Leistungen des Unternehmers 
für die Altersversorgung des Handels
vertreters anspruchsmindernd auf 
dessen Ausgleichsanspruch nach 
Maßgabe des § 89 b HGB auswirken. 
Die kritische Würdigung des Mei
nungsstandes in Rechtsprechung 
und Literatur im ersten Teil dieser Ab
handlung hat ergeben, dass die herr
schende Auffassung in der Frage der 
Anrechenbarkeit der Altersversor
gung auf den Ausgleichsanspruch 
des Handelsvertreters durchgreifen
den dogmatischen Bedenken begeg
net. In diesem Teil wird das Problem 
einem anerkanntem Billigkeitsge
sichtspunkt zugeordnet. Unter Be
rücksichtigung der sich daraus 
ergebenden Konsequenzen wird 
untersucht, unter welchen Vorausset
zungen und in welchem Umfang Leis
tungen des Unternehmers für die Ver
sorgung des Vertreters sich aus
gleichsmindernd auswirken können. 

1. Leistungen des Unterneh
mers für die Altersversorgung 
als „besonders günstige 
Vertragsbedingung" 

Erweisen sich die bisherigen Ansätze 
der herrschenden Lehre als nicht 
überzeugend, stellt sich die Frage, ob 
und in welchem Umfang eine an
spruchsmindernde Berücksichtigung 
der Leistungen des vertretenen Un
ternehmers für die Versorgung des 
Vertreters bei der Berechnung des 
Ausgleichsanspruchs unter dem Ge
sichtspunkt einer „besonders günsti
gen Vertragsbedingung" in Betracht 
kommt. Eine besonders günstige 
Vertragsbedingung liegt vor, wenn 
dem Vertreter vom Unternehmer ein 
Vorteil zuwendet, der gesetzlich nicht 
vorgesehen ist. In diesem Sinne nicht 
vorgesehen bedeutet, dass den Lei-

stungen des Unternehmers für die Al
tersversorgung keine Leistung des 
Vertreters gegenübersteht. 

Der Handelsvertreter ist gemäß § 84 
Abs. 1 Satz 1 HGB selbstständiger 
Gewerbetreibender. Als solcher un
terliegt er keiner gesetzlichen Ren
tenversicherung, in die der vertretene 
Unternehmer Leistungen erbringen 
müsste.1 Mit Rücksicht auf diese 
Rechtslage stellt es eine besonders 
günstige Vertragsbedingung dar, 
wenn der Unternehmer Leistungen 
für die Altersversorgung des Han
delsvertreters erbringt. Da der Vertre
ter als selbstständiger Gewerbetrei
bender selbst für ausreichende Al
ters- und Hinterbliebenenversorgung 
Vorsorge treffen muss, wird er durch 
eine vom Unternehmer finanzierte 
Versorgungsanwartschaft schon wäh
rend der Laufzeit des Handelsvertre
tervertrages entlastet.2 Jedenfalls er
wirbt er durch die Leistungen des Un
ternehmers für seine Versorgung bei 
der Beendigung des Handelsvertre
tervertrages mit der Versorgungsan
wartschaft oder dem Versorgungsan
spruch einen Vorteil.3 Grundsätzlich 
ist es daher statthaft, die vom Unter
nehmer finanzierte Versorgung des 
Vertreters unter dem Gesichtspunkt 
einer „besonders günstigen Vertrags
bestimmung" bei der Prüfung der 
Billigkeit anspruchsmindernd zu be
rücksichtigen.4 Der anspruchsmin
dernden Berücksichtigung der Leis
tungen des vertretenen Unterneh
mers für die Altersversorgung des 
Vertreters auf dessen Ausgleichsan
spruch steht unter diesem Gesichts
punkt auch nicht entgegen, dass der 
Unternehmer den Abschluss einer 
entsprechenden Versorgung drin
gend nahegelegt hat. 5 

Entsprechendes gilt auch für den Fall, 
dass der Vertreter aus der Versor
gung eine Berufsunfähigkeitsrente 

bezieht, die aus einer zusätzlich ab
geschlossenen unternehmerseitig fi
nanzierten Berufsunfähig keitszusatz
versicherung getragen wird. Auch in
soweit wird der Vertreter von der 
eigenen Vorsorgeverpflichtung ent
lastet, so dass es grundsätzlich statt
haft ist, die Leistungen aus dieser 
Versicherung gemäß § 89 b Abs. 1 
Satz 1 Nr. 3 HGB aus Billigkeitsgrün
den mindernd auf den Ausgleich an
zurechnen,6 wenn die dem Vertreter 
vom Unternehmer gewährte Berufs
unfähigkeitszusatzversicherung nicht 
konditional mit einer Leistung des 
Vertreters verknüpft war. 

Aber nicht nur Leistungen des Unter
nehmers für die Alters- und lnvali
ditätsvorsorge rechtfertigen eine an-

* Jürgen Evers ist Rechtsanwalt, Lorenz H. Kiene 
ist Doktorand an der Universität Münster und 
wissenschaftlicher Mitarbeiter der Sozietät Küst
ner, v. Manteuffel & Evers. 

1 Auch unter den Voraussetzungen einer arbeit
nehmerähnlichen Selbstständigkeit ist der Han
delsvertreter für die seit dem 01.01.1999 beste
hende Rentenversicherungspflicht Schuldner der 
Beiträge. 

2 BGH, Urt. v. 17.11.1983, VertR-LS 7 = MDR 84, 
375; OLG Köln, Urt. v. 19.09.1996, VertR-LS 6 = 
VersR 97, 615. 

3 Der vom Handelsvertreter erworbene Vorteil wird 
nicht dadurch beseitigt, dass der Handelsvertre
ter parallel eine eigene Versorgung aufbauen 
musste, weil er die vom Unternehmer finanzierte 
Versorgung nach Grund und Höhe nicht abschät
zen konnte. 

4So auch BGH, Urt. v. 23.05.1966, VertR-LS 5 = 
BGHZ 45, 268; a.A. OLG Frankfurt/Main, Urt. v. 
08.12.1970, VertR-13 = RVR 71, 141, wonach 
sich Leistungen des Unternehmers in die Alters
versorgung nur dann mindernd auf den Aus
gleichsanspruch auswirken soll, wenn der Unter
nehmer dem Vertreter den üblichen Provisions
satz vergütet. 

5 Weitergehend wohl der 11 . Senat des OLG Celle, 
Urt. v. 27.05.1977 - 11 U 106/76 - VertR-LS 21. 
Er fordert offenbar zusätzlich, dass der Ab
schluss der Versorgung in der freien Entschei
dung des Vertreters gelegen haben muss. Indes
sen verliert das Versprechen der Versorgungs
leistung hierdurch nicht die Eigenschaft einer 
besonders günstigen Vertragsbedingung, weil es 
den Vertreter besser stellt, als er nach dem ge
setzlichen Leitbild stünde. 

6 Düsseldorf, Urt. v. 22.12.1995, VertR-LS 10 = 
OLGR 96, 128. 
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spruchsmindernde Berücksichtigung 
unter dem Gesichtspunkt der Billig
keit. 

Auch dann, wenn der Unternehmer 
dem Handelsvertreter Zuschüsse zu 
dessen Krankheitsvorsorge leistet, 
handelt es sich um eine besonders 
günstige Vertragsbedingung. 

Erbringt der Unternehmer die Vorsor
geleistungen für den Krankheits- und 
Invaliditäts- oder sonstigen Versor
gungsfall des Handelsvertreters da
gegen in Erfüllung einer ihm obliegen
den gesetzlichen Verpflichtung, wie 
dies teilweise bei den Lottogesell
schaften der Fall ist,7 so können die 
Leistungen nicht als besonders güns
tige Vertragsbedingungen angese
hen werden, weil der Unternehmer 
damit eine eigene Leistungspflicht er
füllt, die ihm das Gesetz auferlegt. Ei
ne anspruchsmindernde Berücksich
tigung im Rahmen der Billigkeit 
kommt daher nicht in Betracht.8 

Nicht jede Leistung des Unterneh
mers für die Versorgung des Vertre
ters stellt gleichzeitig eine besonders 
günstige Vertragsbedingung dar. 
Maßgeblich dafür, ob eine besonders 
günstige Vertragsbedingung vorliegt, 
kann allein sein, ob dem Beitrag des 
Unternehmers für die Versorgung des 
Vertreters eine Leistung des Vertre
ters gegenübersteht oder nicht.9 Eine 
Anspruchsminderung kann nur inso
weit der Billigkeit entsprechen, als 
der Unternehmer zusätzliche Leistun
gen für die Versorgung des Vertreters 
erbringt, die weder von einer Gegen
leistung des Vertreters abhängig 
sind, noch auch nur in der Erwartung 
einer bestimmten Leistung des Ver
treters erbracht werden. Auf eine kur
ze Formel gebracht bedeutet dies: 
Besteht ein Gegenseitigkeitsverhält
nis oder eine auch nur konditionale 
Verknüpfung der Leistung des Unter
nehmers für die Versorgung des Ver
treters und einer Gegenleistung des 
Vertreters, kommt eine Anrechnung 
der unternehmerseitigen Beiträge zur 
Versorgung des Vertreters auf des
sen Ausgleich nicht in Betracht. Dem 
entspricht es, dass nur das als be
sonders günstige Vertragsbedingung 
angesehen werden kann, was ge
setzlich nicht vorgesehen ist. 

Nicht als besonders günstige Ver
tragsbedingung anzusehen ist daher 
eine Versorgung, die der Vertreter in 
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irgendeiner Form selbst aufbringen 
muss.10 Liegt demgegenüber keine 
Gegenleistung des Vertreters vor, 
durch die er die unternehmerseitigen 
Beiträge für seine Versorgung ver
dient, können die Leistungen des Un
ternehmers für die Altersversorgung 
im Rahmen der Billigkeitsprüfung an
spruchsmindernd berücksichtigt 
werden. In den Fällen, in denen der 
Unternehmer dem Vertreter die Ver
sorgung nicht unabhängig von des
sen Betriebszugehörigkeit zusagt, 
will der Unternehmer mit der betrieb
lichen Altersversorgung nicht nur ei
ne freiwillige zusätzliche Leistung er
bringen, sondern damit auch die 
Tätigkeit des Vertreters belohnen und 
diesen an sich binden.11 Nach inzwi
schen allgemeiner Ansicht haben be
triebliche Ruhegelder daher nicht nur 
Versorgungs-, sondern Entgeltcha
rakter. Es entspricht dem Zweck und 
Wesen der betrieblichen Altersver
sorgung, sie als Gegenleistung für die 
bis zum Eintritt in den Ruhestand er
wartete und geschuldete Betrieb
streue anzusehen.12 Der Leistung des 
Versorgungsschuldners steht als Ge
genleistung die von dem anderen Teil 
erbrachte und weiterhin erwartete 
Betriebstreue gegenüber.13 Der Zah
lung des Ruhegeldes kommt deshalb 
also in jedem Fall der Charakter eines 
Entgelts des Rentenberechtigten für 
die Dienste zu, die er im Rahmen ei
nes sich auf längere Zeit erstrecken
den Dienstverhältnisses geleistet 
hat.14 Nach Ansicht des BVerfG be
steht sogar ein Gegenseitigkeitsver
hältnis zwischen der Betriebstreueei
nerseits und dem Ruhegeldanspruch 
des Rentenberechtigten anderer
seits.15 Auf der Grundlage der vorste
henden höchstrichterlichen Ent
scheidungspraxis muss daher davon 
ausgegangen werden, dass auch ein 
Handelsvertreter Leistungen des ver
tretenen Unternehmens für die Al
tersversorgung durch seine Betriebs
treue verdient. In der Leistung des 
Unternehmers zur Altersversorgung 
des Vertreters liegt also eine Vergü
tung für die Dienste des Vertreters. In 
dem Umfang, in dem die Leistung 
verdient ist, kann sie wegen der voll
ständigen Erbringung der Gegenlei
stung nicht mehr vom Ausgleichsan
spruch in Abzug gebracht werden. 

Soweit der Entgeltcharakter der Leis
tung des Unternehmers für die Alters
versorgung des Vertreters vereinzelt 
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unter Hinweis darauf in Abrede ge
stellt wird, dass die Leistung freiwillig 
erfolge,18 wird schlichtweg ignoriert, 
dass der Unternehmer seine Leistun
gen zur Versorgung des Vertreters 
auf eine von diesem zu erbringende 
Leistung verspricht, 17 wenn er die Ge
währung eines Ruhegeldes von einer 
Mindestzugehörigkeit des Vertreters 
zu seiner Absatzorganisation abhän
gig macht. Soweit die Rechtspre
chung bisher auf den Aspekt der Frei
willigkeit der Leistungen in die Ver
sorgung des Vertreters abgestellt hat, 
geschah dies vor dem Hintergrund, 
dass den Leistungen des Unterneh
mers für die Altersversorgung des 
Vertreters keine Leistungen des Ver
treters gegenübergestanden haben.18 

7 BSG, Urt. v. 17.05.1973, VertR-LS = SozR Nr. 
10 zu§ 2 AVG SportTotoGmbH Rheinland Pfalz 
; BGH, Urt. v. 31.10.1972, BSGE 35, 20 = VertR
LS Nordwest Lotto und Toto Hamburg ; BGH, 
Urt. v. 09.12.1964 - VertR-LS = SozR Nr. 39 zu 
§ 537 RVO a.F. Niedersächsische FußballToto 
GmbH). Der Umstand, dass die Bezirksstellen
leiter von Toto und LottoGesellschaften sozial
versicherungsrechtlich nicht als selbständige 
Gewerbetreibende angesehen werden, son
dern als in einem abhängigen Beschäftigungs
verhältnis stehende Personen, die der Sozial
versicherungspflicht unterworfen sind, steht ei
ner Qualifizierung der Bezirksstellenleiter als 
selbständig i.S. des § 84 Abs. 1 Satz 2 HGB 
nicht entgegen (BGH, Urt. v. 04.06.1975, VertR
LS 9 = BB 75, 1409). 

8 A.A. LG Kiel, Urt. v. 11.02.1981 - nicht mitgeteilt 
- VertR-LS 17 - Nordwestlotto-. 

9 Vgl. OLG Düsseldorf, Beschl. v. 24.02.1995, 
VertR-LS 8 = NJW-RR 96, 225. 

10 Vgl. OLG Düsseldorf, Beschl. v. 24.02.1995, 
VertR-LS 6 = NJW-RR 96, 225. 

11 OLG Düsseldorf, Beschl. v. 24.02.1995, VertR
LS 8 = NJW-RR 96, 225; vgl. auch BAG, Urt. v. 
10.03.1972, VertR-LS 7 = BAGE 24, 177; zuletzt 
BAG, Urt. v. 17.02.1998, VertR-LS 2 = BB 98, 
1319; offengelassen von LG Wuppertal, Urt. v. 
21.05.1996, VertR-LS 13 = NJW 96, 1962. 

12 BAG, Urt. v. 10.03.1972, VertR-LS 17 = BAGE 
24,177. 

13 BGH, Urt. v. 24.11.1988, VertR-LS 3 = DB 89, 
420; BGHZ 15, 71, 75; 55,274,280 = AP Nr. 151 
zu § 242 BGB Ruhegehalt, mit Anm. Beuthien; 
BGHZ 61, 31, 36 = AP Nr. 6 zu§ 242 BGB Ru
hegehalt- Geldentwertung - m.w.N.; BAG, Urt. 
v. 09.10.1996, VertR-LS 3 = BB 97, 1157 
m.w.N.; BAG, Urt. v. 10.03.1972, VertR-LS 17 = 
BAGE 24, 177. 

14 BVerfG, Urt. v. 19.10.1993, VertR-LS 5 m.w.N. = 
BVerfGE 65, 196. 

15 BVerfG, Urt. v. 19.10.1993, VertR-LS 5 = BVerf
GE 65, 196. 

16 Küstner, VW 01 , 416, 417 im Anschluss an Kurz, 
WiB96, 177. 

17 vgl. OLG Düsseldorf, Beschl. v. 24.02.1995, 
VertR-LS 8, 9 = WiB 96, 177 m. Anm. Kurz. 

18 Vgl. dazu BGH, Urt. v. 23.02.1994, VertR-LS 1 = 
BB 94, 594; BGH, Urt. v. 23.05.1966, VertR-LS 
14 = BGHZ 45, 268; OLG Düsseldorf, Urt. v. 
04.06.1982 - 16 U 142/81 - VertR-LS 9; OLG 
Köln, Urt. v. 19.09.1996, VertR-LS 3 = VersR 97, 
615; LG Köln, Urt. v. 04.07.1997, VertR-LS 12 = 
VW 97, 1166; LG Berlin, Urt. v. 26.01.1973, Ver
tR-LS 2 = VersR 73, 739 m. Anm. Höft; LG Heil
bronn, Urt. v. 04.01.1980, VertR-LS 25 = BB 80, 
1819; LG Stuttgart, Urt. v. 28.01.2000, VertR-LS 
22 = VersR 00, 972. 



SEITE620 

Diese vom Unternehmer beabsichtig
te konditionale Verknüpfung seiner 
Versorgungsleistung mit der Be
triebstreue des Vertreters nimmt der 
Versorgungsleistung jedoch den 
Charakter einer freiwilligen Sonder
leistung. In der Leistung des Unter
nehmers für die Altersversorgung des 
Vertreters liegt daher immer dann, 
wenn die Versorgungsleistung von ei
ner Mindestdauer der Zugehörigkeit 
des Vertreters zur Absatzorganisati
on des Unternehmers abhängig ge
macht wird, eine Vergütung für 
Dienste des Vertreters. In dem Um
fang, in dem die Leistung verdient ist, 
kann sie wegen der vollständigen Er
bringung der Gegenleistung nicht 
mehr vom Ausgleichsanspruch in Ab
zug gebracht werden. 

Als Ergebnis ist hervorzuheben, dass 
nach dem Kriterium des Bestehens 
eines Gegenseitigkeitsverhältnisses 
oder zumindest einer konditionalen 
Verknüpfung im Einzelfall klar ermit
telt werden kann, ob die Leistungen 
des Unternehmers für die Altersver
sorgung des Vertreters besonders 
günstige Vertragsbedingungen dar
stellen. Somit steht ein Beurteilungs
gesichtspunkt zur Verfügung, der 
dem Einzelfall gerecht wird. 

2. Berücksichtigung 
anspruchserhaltender 
Billigkeitsgesichtspunkte 

Soweit ein Gegenseitigkeitsverhält-
nis zwischen einer Leistung des Ver
treters und den vom Unternehmer 
gewährten Beträgen für die Versor
gung des Vertreters nicht besteht, ist 
zu prüfen, ob anspruchserhaltende 
Billigkeitsgesichtspunkte einer An
spruchsminderung entgegenstehen. 
Ergibt die Prüfung, dass die Versor
gungszusage als besonders günstige 
Vertragsbedingungen einzuordnen 
ist, bedeutet dies im Ergebnis also 
noch nicht zwingend, dass sie sich 
unter dem Gesichtspunkt der Billig
keit gemäß § 89 b Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 
HGB auch immer anspruchsmin
dernd auswirken muss. Da es für die 
Frage, ob eine Anrechnung der vom 
Unternehmer finanzierten Alters- und 
Hinterbliebenenversorgung auf den 
Ausgleich statthaft ist, auf die Um
stände des Einzelfalles ankommt,'" 
kann nicht allgemein von einer An
spruchsminderung ausgegangen 
werden, sondern nur dann, wenn die 
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Umstände des Einzelfalles keine an
dere Beurteilung rechtfertigen.20 Hier
bei ist insbesondere zu berücksichti
gen, dass anspruchsmindernde und 
anspruchserhaltende21 Aspekte unter 
dem Gesichtspunkt der Billigkeit ge
geneinander abzuwägen sind. In 
Rechtsprechung und Literatur ist an
erkannt, dass Gesichtspunkte, die für 
einen möglichst hohen Ausgleich 
sprechen, im Einzelfall andere Merk
male, die einen weniger hohen Aus
gleich rechtfertigen würden, derart 
überwiegen können, dass es geboten 
ist, trotz der ausgleichsmindernden 
Umstände einen ungekürzten Aus
gleich zuzuerkennen.22 So kann etwa 
einer anspruchsmindernden Berück
sichtigung der unternehmerseitig fi
nanzierten Altersversorgung entge
genstehen, dass der Unternehmer 
den Vertreter mit Versprechungen 
zum Abschluss des Agenturvertrages 
veranlasst hat, die unerfüllt geblieben 
sind.23 Entsprechendes gilt auch 
dann, wenn der vertretene Unterneh
mer den Vertreter durch die Kündi
gung einer Großkundenverbindung 
die wirtschaftliche Fortführung des 
Agenturvertrages unmöglich ge
macht hat und ihn so veranlasst hat, 
das Agenturvertragsverhältnis gemäß 
§ 89 b Abs. 3 Nr. 1 HGB ausgleichser
haltend zu kündigen.24 Ebenso gilt 
dies, wenn der Vertreter auf Veranlas
sung des vertretenen Unternehmens 
während der Laufzeit des Agentur
vertrages selbst erarbeitete Bestän
de mit einem erheblichen Folgege
schäftsvolumen in den Direktbestand 
des vertretenen Unternehmens zu
rück übertragen hat und zum Aus
gleich dafür lediglich eine Zahlung er
halten hat, die bei weitem nicht den 
Provisionsverlusten aus den abgege
benen Beständen entsprochen hat.25 

Auch kann die Altersversorgungsleis
tung des Unternehmers im Rahmen 
der Billigkeitsprüfung keine an
spruchsreduzierende Wirkung entfal
ten, wenn die vom Vertreter im Inter
esse und mit Wissen des Unterneh
mers getätigten Investitionen durch 
die Kündigung des Agenturvertrages 
fehlgeschlagen sind und der durch 
die nicht mehr amortisierbaren Inve
stitionen entstandenen Schaden den 
Barwert der Versorgungsleistungen 
bei weitem übersteigt. Hat der Unter
nehmer dem Handelsvertreter aus 
dem Gesichtspunkt einer positiven 
Forderungsverletzung für den aus ei
ner Vertragsverletzung entstandenen 
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Schaden einzustehen, kommt eine 
Billigkeitskompensation wiederum 
nicht in Betracht, wenn und soweit 
der Handelsvertreter seine Scha
densersatzansprüche noch realisie
ren kann. Im Rahmen der Billigkeit 
gemäß§ 89 b Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 HGB 
wirkt es sich zugunsten des Vertre
ters aus, dass er die Ausgleichszah
lung für seinen Vorgänger dadurch 
erbracht hat, dass er während der ge
samten Vertragsdauer eine um die 
Hälfte verminderte Provision auf die 
Geschäfte mit übernommenen Kun
den erhalten hat, wenn der Agentur
vertrag endet, bevor der Vertreter in 
den Genuss der vollen Provision für 
die Geschäfte mit übernommenen 
Kunden gekommen ist.26 Zugunsten 
des Vertreters ist bei der Prüfung der 
Billigkeit auch zu berücksichtigen, 
dass die Kündigung des Agenturver
trags nur ausgesprochen worden ist, 
um den Vertreterbezirk einer vom Un
ternehmer präferierten Person zuwei
sen zu können.27 Der Grundsatz, nach 
dem besonders günstige Vertragsbe
dingungen unter dem Gesichtspunkt 
der Billigkeit eine Minderung des 
Ausgleichsanspruchs rechtfertigen, 
muss auch umgekehrt gelten. Beson
ders ungünstige Vertragsbedingun
gen sind daher grundsätzlich geeig
net, bei der Billigkeitsprüfung nach 
§ 89 b Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 HGB an
spruchserhaltend einzugreifen.28 Hat 
der Vertreter eine Verkaufsorganisati-

19 BGH, Urt. v. 19.11.1970, VertR-LS 41 = BGHZ 
55, 45. 

20 BGH, Urt. v. 23.05.1966, VertR-LS 15 = BGHZ 
45,268. 

21 Grundsätzlich kommen nur anspruchsmindern
de und anspruchserhaltende Umstände in Be
tracht. Eine Erhöhung des Ausgleichsanspru
ches über§ 89 b Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 HGB ist aus 
gesetzessystematischen Gründen nicht mög
lich. 

22 BGH, Urt. v. 21.11.1960, VertR-LS 16 = VersR 
61, 52; OLG Frankfurt/Main, Urt. v. 19.06.1972, 
VertR-LS 5 = BB 73, 212 = RVR 73, 16; LG Bie
lefeld, Urt. v. 17.02.1971, VertR-LS 3 = BB 72, 
195; LG Frankfurt/Main, Urt. v. 09.05.1980 - 3/7 
0 156/79 - VertR-LS 41; Staub/Brüggemann, 
HGB, § 89 b Rz. 66; MünchKommHGB/v. Hoy
ningen-Huene, § 89 b Rz. 122; Küstner, NJW 
69,769. 

23 OLG Frankfurt/Main, Urt. v. 19.06.1972, VertR
LS 5 = BB 73,212 = RVR 73, 16. 

24 LG Berlin, Urt. v. 26.01.1973, VertR-LS 3 = 
VersR 73, 739 m. Anm. Höft. 

25 Vgl. OLG Stuttgart, Urt. v. 22.02.1971, VertR-LS 
28 = VersR 72, 44 m. Anm. Höft.; a.A. LG Han
nover, Urt. v. 28.05.2001 - 21 0 2196/99 (60) -
VertR-LS 40 = VW 01, 1048. 

26 LG Bielefeld, Urt. v. 17.02.1971, VertR-LS 2 = 
BB 72, 195. 

27OLG Köln , Urt. v. 29.04.1968, VertR-LS 47 = 
VersR 68, 966. 

28 Evers, Anrn. 16.3 zu KG, Urt. v. 19.09.1969 - U 
(Karl) 393/69 - VertR-LS. 
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on für den Unternehmer aufgebaut, 
spricht dies unter Billigkeitsgesichts
punkten für die Zuerkennung eines 
Ausgleichsanspruchs.29 Ebenso kann 
es einer Anspruchsminderung entge
genstehen, wenn der Unternehmer 
dem Vertreter durch die Kündigung 
nach kurzer Vertragsdauer die Mög
lichkeit genommen hat, die zunächst 
durch die geringe Provision der An
fangszeit gedruckten Einnahmen in 
der Folgezeit zu verbessern.30 Unter 
dem Gesichtspunkt der Billigkeit 
nach Maßgabe des § 89 b Abs. 1 Satz 
1 Nr. 3 HGB ist zu Gunsten des Ver
treters zu berücksichtigen, wenn die
ser mit einer Tätigkeit zwischen dem 
36. bis 45. Lebensjahr etwa 10 Jahre 
seiner besten Arbeitsjahre für den 
Unternehmer tätig war.31 

Anspruchserhaltend ist schließlich 
auch zu berücksichtigen, wenn der 
Vertreter lange Zeit ununterbrochen 
für den vertretenen Unternehmer 
tätig war und er seine gewerbliche 
Tätigkeit im Umfang zu mindestens 
90% ausschließlich auf den vertrete
nen Unternehmer ausgerichtet hat.32 
Zu Gunsten des Vertreters wirkt es 
sich unter dem Gesichtspunkt der 
Billigkeit nach Maßgabe des § 89 b 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 HGB ferner aus, 
dass der Vertreter nach Beendigung 
des Agenturvertrags keine neue 
Tätigkeit mehr aufgenommen hat und 
dass er durch die Kündigung des Un
ternehmers Ansprüche gegen das 
Altersversorgungswerk des Unter
nehmers verloren hat.33 Eine lange 
Vertragsdauer und eine besonders 
intensive Tätigkeit des Vertreters 
dürften für sich genommen aber nicht 
ausreichen, eine Berücksichtigung 
der Leistungen des vertretenen Un
ternehmers für die Altersversorgung 
des Vertreters unter dem Gesichts
punkt der Billigkeit nach Maßgabe 
des § 89 b Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 HGB 
auszuschließen,34 weil die hierdurch 
begründeten Vorteile des Unterneh
mers die Entlastung des Handelsver
treters im Allgemeinen nicht vollstän
dig aufwiegen, aus eigenen Mitteln 
eine Altersversorgung zu bilden. So
weit möglich, sind die jeweiligen Um
stände im Einzelfall in Geld zu bewer
ten, um anspruchserhaltende Aspek
te mit den anspruchsmindernden 
Gesichtspunkten abzuwägen. Die er
forderliche Monetisierung ist erfor
derlichenfalls im Wege der Ausübung 
des richterlichen Schätzungsermes-
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sens vorzunehmen. Die Vorschrift 
des § 287 ZPO Abs. 2 findet auf den 
Ausgleichsanspruch Anwendung.35 

3. Umfang des 
anrechenbaren Betrages 

Kommt eine Minderung des Aus
gleichsanspruchs wegen der unter
nehmerseitigen Leistungen für die 
Versorgung des Vertreters grund
sätzlich in Betracht, stellt sich damit 
die Frage, in welchem Umfang sich 
die Leistungen ausgleichsmindernd 
auswirken. Hierbei ist zunächst zu 
untersuchen, ob für die Höhe der An
spruchsminderung von dem Kapital
wert der Altersversorgung ausgegan
gen werden kann. Darüber hinaus ist 
zu prüfen, ob den Leistungen des Un
ternehmers für die Versorgung solche 
des Vertreters gegenüberstehen. 
Denn als besonders günstige Ver
tragsbedingung können die dem Ver
treter zu dessen Versorgung zuge
sagten Leistungen nur dann angese
hen werden, wenn der Vertreter 
dadurch etwas erhält, das er gesetz
lich nicht beanspruchen kann. 

a) Anrechnungsgrundlage 

Überwiegend wird die Auffassung 
vertreten, dass der Kapitalwert der 
Altersversorgung im Zeitpunkt der 
Vertragsbeendigung auf den Aus
gleichsanspruch des Vertreters die 
Grundlage für die Ermittlung der 
Höhe der Anspruchsminderung bil
det.36 Hierbei geht man davon aus, 
dass eine Angleichung des Aus
gleichsanspruchs und der Altersver
sorgung erfolgen muss, weil der Aus
gleich eine Kapitalabfindung vor
sieht, während die Versorgung in 
Form einer Alters- und Hinterbliebe
nenrente erfolgt.37 Da der genaue 
Wert einer Altersversorgung wegen 
unbestimmter Lebenserwartung nicht 
festgestellt werden kann, ist als Wert 
der Versorgungsbezüge dessen Ka
pitalwert (Deckungskapital) unter Zu
grundelegung versicherungsmathe
matischer Wahrscheinlichkeit und ei
nes angemessenen Zinsfußes zu 
ermitteln.36 Werden mit den Mitteln 
des Unternehmers finanzierte Le
bensversicherungen erst nach der 
tatsächlich eingetretenen Vertrags
beendigung - jedoch noch in ange
messenem Zusammenhang damit -
fällig, besteht Einigkeit darüber, dass 
der Zeitdifferenz zwischen diesem 
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und dem Zeitpunkt des Ausschei
dens des Vertreters Rechnung zu tra
gen ist, dass also nicht der Kapital
wert des Versorgungsanspruchs in 
Ansatz gebracht werden kann, den er 
bei Eintritt des Versorgungsfalls ha
ben wird. Teilweise geht die Recht
sprechung davon aus, dass alternativ 
auf den Rückkaufswert oder den An
wartschaftsbarwert abzustellen ist. 39 
Die Gegenauffassung geht davon 
aus, dass nur die Summe der Beiträ
ge anspruchsmindernd berücksich
tigt werden kann, die der Unterneh
mer für die Altersversorgung des 
Handelsvertreters aufgewendet hat.40 

29 OLG Oldenburg, Urt. v. 04.07.1969-6 U 180/68 
- VertR-LS 12. 

30OLG Hamm, Urt. v. 04.10.1965, VertR-LS 8 = 
HVR Nr. 352. 

31 OLG Celle, Urt. v. 11.03.1961 - 3 U 116/60 -
VertR-LS 28. 

32 OLG Düsseldorf, Urt. v. 08.02.1977, VertR-LS 9 
= HVR Nr. 504; LG Würzburg, Urt. v. 14.07.1975 
- 0 40/73 H - VertR-LS 17. 

33 OLG Stuttgart, Urt. v. 21.07.1965 - 4 U 20/65 -
VertR-LS 20. 

34 LG Hannover, Urt. v. 04.03.1976, VertR-LS23 = 
BB 76, 664 m. Anm. Küstner. 

35 BGH, Urt. v. 12.01.2000, VertR-LS 18 m.w.N = 
ZIP 00, 540; OLG Frankfurt/Main, Urt. v. 
30.06.2000 - 10 U 217 /99 - VertR-LS 13 -
Brandkasse-. 

36 BGH, Urt. v.17.11.1983, VertR-LS4=VersR84, 
184; BGH, Urt. v.18.02.1982, VertR-LS11 = DB 
82, 1269; BGH, Urt. v.19.11.1970, VertR-LS43 
= BGHZ 55, 45; BGH, Urt. v. 23.05.1966, VertR
LS 22 = BGHZ 45, 268; OLG Düsseldorf, Be
schl. v. 24.02.1995, VertR-LS 12 = WiB 96, 177 
m. Anm. Kurz; OLG Köln, Urt. v. 17.08.2001 -19 
U 206/00 -VertR-LS 44; OLG München, Urt. v. 
22.03.2001, VertR-LS 17 = VersVerm 01, 268; 
OLG Saarbrücken, Urt. v. 18.05.1988, VertR-LS 
11 = VW 88, 1375; LG Köln, Urt. v. 04.07.1997, 
VertR-LS 11 = VW 97, 1166; LG Hannover, Urt. 
v. 28.05.2001, VertR-LS 41 m.w.N = VW 01, 
1048.; LGStuttgart, Urt. v.16.05.2000-1 KfHO 
1/00 - VertR-LS 1 O; LG Wuppertal, Urt. v. 
21.05.1996 - 11 0 121/94 - VertR-LS 4; LG 
Düsseldorf, Urt. v. 15.08.1990, VertR-LS 3 = 
VersR 91 , 184; Ankele, Handelsvertreterrecht, 
§ 89 b Rz. 132; Staub/Brüggemann, HGB, 4. A. 
1982, § 89 b Rz. 7 4; Röhricht/Graf v. Westpha
len/Küstner, HGB, § 89 b Rz. 78; ders., BB 63, 
1147; Hoffmann, Der Ausgleichsanspruch des 
Handelsvertreters 1966, S. 60; Stötter, Das 
Recht der Handelsvertreter, 3. A., S. 308; 
Bruck/Möller, WG, Anm. 379 vor §§ 4348; 
Tschuk, Der Ausgleichsanspruch bei Beendi
gung des Handelsvertreterverhältnisses 1994, 
S. 67; Martin, DB 66, 1837, 1839. 

37 Martin, DB 66, 1837, 1839. 
38 LG Wuppertal, Urt. v. 21.05.1996 - 11 0 121/94 

- VertR-LS 5. 
39 OLG Düsseldorf, Urt. v. 22.12.1995, VertR-LS 6 

= OLGR 96, 128; a.A. OLG Saarbrücken, Urt. v. 
18.05.1988, VertR-LS 10 = VW 88, 1375, das 
auf die Summe der Beitragsleistungen abstellt. 
Es erscheint bedenklich, die Frage offen zu las
sen, ob auf den Rückkaufs- oder den Anwart
schaftsbarwert abzustellen ist. Beide Werte 
sind nicht identisch. Während der Anwart
schaftsbarwert unter Einschluss der Über
schussanteile der Beitragsleistungen ermittelt 
wird, bleiben diese bei dem Rückkaufswert aus
ser Betracht. 

40 Trinkhaus, Handbuch der Versicherungsver
mittlung, 1955, S. 419, Leuze, VersVerm 54, 78, 
ebenso wohl Rhein, VW 55,151,154, der auf 
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Würde man jedoch auf das Resultat 
abstellen, so käme eine anspruchs
mindernde Berücksichtigung nur in
soweit in Betracht, als dem Vertreter 
oder seinen Erben tatsächlich Beiträ
ge zufließen.41 Andere stellen darauf 
ab, dass der Vertreter vom Unterneh
mer nie mehr verlangen könne, als die 
Erfüllung seiner Ansprüche, und zwar 
ohne Rücksicht darauf, wie der Un
ternehmer dies finanziert habe.42 
Hierbei wird jedoch verkannt, dass 
der Unternehmer mit der Altersver
sorgung des Vertreters keine Erfül
lungsleistung für den Ausgleichsan
spruch i.S. des § 362 Abs. 1 BGB er
bringt. 

Der Ausgleichsanspruch ist kein Ver
sorgungsanspruch,43 sondern eine 
Vergütung für die Schaffung eines 
Kundenstamms.44 Dies gilt auch für 
den Ausgleichsanspruch des Versi
cherungs- und Bausparkassenver
treters.45 Setzt der Handelsvertreter 
das ihm gemäß § 89 b HGB geschul
dete Entgelt zur Finanzierung der ei
genen Altersversorgung ein, stellt 
dies keine Verwendung des Aus
gleichsanspruchs selbst dar, son
dern der in Geld aus dem Rechts
grund der Vorschrift des § 89 b HGB 
geschuldeten Leistung des Unter
nehmens. Die Verwendung einer aus 
einem Vertrag geschuldeten Geld
leistung lässt den Charakter des 
zugrunde liegenden Schuldverhält
nisses unberührt. Würde dem Aus
gleichsanspruch Versorgungscha
rakter beigemessen, so hätte dies 
auch zur Folge, dass die Vorschriften 
des BetrAVG auf den Ausgleich An
wendung finden müssen. Zutreffend 
wird jedoch verneint, dass die Min
destnormen des BetrAVG,46 d.h., die 
Vorschriften über Grund und Höhe 
der Unverfallbarkeit (§§ 1 und 2 Betr
AVG) sowie das Auszehrungsverbot 
(§ 5 Abs. 1 BetrAVG), die flexiblen Al
tersgrenzen(§ 6 BetrAVG) sowie die 
Insolvenzsicherung (§§ 7 15 Betr
AVG) und die in§ 16 BetrAVG veran
kerte Anpassungsprüfungspflicht auf 
den Ausgleichsanspruch des Han
delsvertreters nach Maßgabe des 
§ 89 b HGB Anwendung finden.47 Aus 
diesem Grunde kann ein vom Ver
treter erworbener Versorgungsan
spruch nicht gleichsam erfüllungshal
ber einem Ausgleichsanspruch ge
genübergestellt werden, soweit er auf 
Leistungen des Unternehmers be
ruht. 
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Darüber hinaus wirft die Gegenüber
stellung des Versorgungsanspruchs 
und des Ausgleichsanspruchs das 
Problem auf, dass eine ratierlich zu 
zahlende Versorgungsleistung oh
nehin nicht ohne weiteres mit dem in 
einem Einmaibetrag zum Zeitpunkt 
der Vertragsbeendigung geschulde
ten Ausgleichsanspruch gleichge
setzt werden kann. Auch wenn die 
herrschende Lehre eine Vergleich
barkeit dadurch zu schaffen sucht, 
dass sie den Kapitalwert der Alters
versorgung bezogen auf den Zeit
punkt der Vertragsbeendigung unter 
Ansatz eines Zinsfußes ermittelt, so 
ist gleichwohl nicht zu verkennen, 
dass dem im Zeitpunkt fälligen Aus
gleichsanspruch eine Leistung ge
genübergestellt wird, deren Wert fik
tiv ermittelt werden muss. Dieses 
Verfahren birgt für den Handelsver
treter das Risiko mit sich, dass er Ver
sorgungsleistungen im Umfang des 
als Ausgleich geschuldeten Betrages 
nicht erhält. Es kann nicht der Sinn 
der Anspruchsvoraussetzung des § 
89 b Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 HGB sein, 
den Handelsvertreter mit dem Risiko 
zu belasten, Leistungen zu erhalten, 
die möglicherweise den Ausgleichs
betrag nicht erreichen. Vor dem Hin
tergrund des Unabdingbarkeits
grundsatzes der Vorschrift des§ 89 b 
Abs. 4 Satz 1 HGB kann und muss 
der Handelsvertreter verlangen kön
nen, dass sichergestellt ist, dass er 
zumindest eine Leistung erhält, die 
der Höhe nach den geschuldeten 
Ausgleichsbetrag erreicht. Kann der 
Ausgleichsanspruch im Voraus nicht 
ausgeschlossen und damit auch 
nicht eingeschränkt werden, wider
spräche es dieser Wertentscheidung 
des Gesetzgebers, den Augleichsan
spruch unter Ansatz eines Wertes für 
die Altersversorgung zu mindern, der 
dem Handelsvertreter möglicherwei
se nicht in voller Höhe zufließt. Je
denfalls bedürfte dieser Wertansatz 
einer eingehenden Begründung. 

Indessen vermögen die Erwägungen, 
mit denen der Anwartschaftsbarwert 
in Ansatz gebracht wird, in keiner 
Weise zu überzeugen. Dies muss je
denfalls insoweit gelten, als der An
satz des Barwerts der Altersversor
gung damit gerechtfertigt wird, dass 
das Resultat der Altersversorgung für 
die Anspruchsminderung maßgeb
lich sein müsse, weil dieser zu ver
gleichen sei mit dem Provisionsver-
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lust des Handelsvertreters i.S. des 
§ 89 b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 HGB.48 Dies 
überzeugt nicht. Provisionsverluste 
des Handelsvertreters würden durch 
Leistungen des Unternehmers nur 
dann nicht zur Entstehung gelangen, 
wenn der Unternehmer dem Han
delsvertreter einen Anspruch auf 
Nachprovision aus dem vom Vertre
ter geworbenen Bestand einräumen 
würde. Eine vom Fortbestand des zu
grunde liegenden Versicherungsver
trages unabhängige Provisionsrente 
dagegen hat ausschließlich Versor
gungscharakter.49 Auch bei der aus
gleichsrechtlich gebotenen wirt
schaftlichen Betrachtungsweise kann 
eine Versorgungszusage Provisions
verlusten i.S. des§ 89 b Abs. 1 Satz 1 
Nr. 2 HGB nicht gleichgestellt wer
den, die dem Handelsvertreter aus 
bereits geschlossenen oder künfti
gen Geschäften entstehen. Versor
gungsbezüge hindern daher nicht 
das Entstehen von Provisionsverlus
ten i.S. des § 89 b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 
HGB.50 Zutreffend würdigt die Recht-

den kapitalisierten Wert der Beiträge des Unter
nehmers zu der Altersversorgung des Vertreters 
abstellt; im Ergebnis auch Lohmüller/Josten/ 
Beuster, Handels und Versicherungsvertreter
recht, Anm. 14 zu § 89 b HGB, die die vom Un
ternehmer aufgewendeten Kosten für die Al
tersversorgung anspruchsmindernd berück
sichtigen wollen; einschränkend auf den Fall 
einer Fälligkeitsdifferenz bei einer Direktversi
cherung, OLG Saarbrücken, Urt. v. 18.05.1988, 
VertR-LS 10 = VW 88, 1375. 

41 So in der Tat auch Ebenroth/Boujong/JoosV 
Löwisch, HGB, § 89 b Rz. 109 und Schröder, 
Recht der Handelsvertreter, 5. A. 1973, § 89 b 
Rz. 19. 

42 Höft, VersR 66, 842, 845. 
43 BGH, Urt. v. 23.05.1966, VertR-LS 11 m.w.N = 

BGHZ 45, 268; OLG Düsseldorf, Urt. v. 22. 12. 
1995, VertR-LS 3 = OLGR 96, 128; KG, Urt. v. 
19.09.1969 - U (Karl) 393/69 - VertR-LS 2; OLG 
Köln, Urt. v. 29.04.1968, VertR-LS 25 = VersR 
68, 966; OLG Stuttgart, Urt. v. 26.03.1957, Ver
tR-LS 51 = DB 57, 379; LG Hamburg, Urt. v. 
13.08.1997 - 401 0 10/97 - VertR-LS 11 ; LG 
Heilbronn, Urt. v. 23.02.1998, VertR-LS 6 = HVR 
Nr. 908; Baumbach/Hopt, HGB, 29. A., § 89 b 
Rz. 1; Graf v. Westphalen, BB 01, 1593; a.A. 
OLG München, Urt. v. 02.02.2000, VertR-LS 6 = 
OLGR 01, 168; OLG Köln, 17.08.2001 - 19 U 
206/00-VertR-LS 31. 

44 BGH, Urt. v.15.11.1984, VertR-LS 3 a m.w.N = 
NJW85, 860; Urt. v. 04.06.1975, VertR-LS 17 = 
BB 75, 1409. 

45 BGH, Urt. v. 04.05.1959, VertR-LS 5 m.w.N. = 
BGHZ 30, 98; BGH, Urt. v. 22.05.1981, VertR
LS 5 = NJW 82, 235; OLG München, Urt. v. 02. 
02. 2000 - 7 U 4410/99 - VertR-LS 5; LG Han
nover, Urt. v. 04.07.1979, VertR-LS 2 = VW 79, 
1270; LG Köln, Urt. v. 06.02.1992, VertR-LS 5 = 
VersR 92, 1469. 

46 Vgl. dazu Höfer, BetrAVG, ART, Rz. 2. 
47 Vgl. dazu Höfer, BetrAVG, ART, Rz. 66. 
48 Bruck/Möller, WG, Anm. 379 vor§§ 4348. 
49Vgl. BFH, Urt. v. 18.12.1996, VertR-LS 11 = 

BFHE 182,369. 
50 BGH, Urt. v. 23.05.1966, VertR-LS 7 = BGHZ 

45,268. 



NR. 19/1. OKTOBER 2001 

sprechung die Frage der Anrechen
barkeit der Leistungen des Unterneh
mers zur Versorgung des Vertreters 
auf dessen Ausgleichsanspruch aus
schließlich im Rahmen des § 89 b 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 HGB und nicht auf 
der Ebene der Anspruchsvorausset
zung des § 89 b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 
HGB.51 

Es kann aber auch deshalb nicht 
überzeugen, den Kapitalwert der Al
tersversorgung anspruchsmindernd 
in Ansatz zu bringen, weil dem Unter
nehmer keine weiteren Kosten durch 
den Aufbau der Versorgung entste
hen als die Summe der eingezahlten 
Beträge. Würde der Unternehmer 
dem Handelsvertreter bei Vertrags
beendigung das Kapital zuwenden, 
damit der Handelsvertreter dieses für 
eine Versorgung verwendet, dann 
würden dem Unternehmer Kosten in 
Höhe des Kapitalwertes entstehen. 

Dadurch jedoch, dass der Unterneh
mer stets nur Zuschüsse aus seinem 
Vermögen für die Altersversorgung 
des Handelsvertreters leistet, erhö
hen sich seine Aufwendungen nicht. 
Die Aufwendungen des Unternehmer 
erhöhen sich auch nicht dadurch, 
dass der Unternehmer sehr frühzeitig 
Leistungen für die Altersversorgung 
erbringt. Aus diesem Grunde kann 
auch dieses keine Anspruchsminde
rung im Umfang des Kapitalwerts 
rechtfertigen. 

Auch der Umstand, dass die Leistun
gen des Unternehmers für die Alters
versorgung des Vertreters regel
mäßig mit dem Agenturvertragsver
hältnis aufs engste zusammenhängt, 
rechtfertigt nicht den Ansatz des Ka
pitalwerts.52 Dass die Leistungen für 
die Altersversorgung mit dem Han
delsvertreterverhältnis zusammen
hängen, führt allenfalls dazu, dass es 
sich nicht um vertragsfremde Um
stände handelt, die im Rahmen der 
Billigkeit keine Berücksichtigung fin
den. Denn aus der Rechtsnatur des 
Ausgleichsanspruchs als zusätzli
cher Vergütungsanspruch folgt, dass 
nach Maßgabe des § 89 b Abs. 1 Satz 
1 Nr. 3 HGB berücksichtigungsfähige 
Umstände nur solche sind, die mit 
den Vorteilen des Unternehmers und 
den Verlusten des Handelsvertreters 
in Beziehung stehen, die sich mithin 
unmittelbar aus dem Vertragsverhält
nis ergeben.53 
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Die Anrechnung des Kapitalwerts ist 
ferner vor dem Hintergrund bedenk
lich, dass sie in der Konsequenz dar
auf hinausläuft, dass der Aus
gleichsanspruch in Raten zu zahlen 
ist. Eine Ratenzahlungsvereinbarung 
für den Ausgleichsanspruch wird je
doch zutreffend überwiegend als eine 
Regelung angesehen, durch die der 
Ausgleichsanspruch i.S. des § 89 b 
Abs. 4 Satz 1 HGB beschränkt wird.54 
Wenn überhaupt, wird eine solche 
Vereinbarung nur bei einer angemes
senen Verzinsung als zulässig angese
hen. 55 Da der Ausgleichsanspruch mit 
Vertragsbeendigung zur Zahlung fällig 
wird, widerspräche es der Wertent
scheidung des Gesetzgebers, den Ka
pitalwert in Ansatz zu bringen, weil 
dies im Ergebnis dazu führt, dass dem 
Handelsvertreter ein Teil seines Aus
gleichs in Raten gezahlt wird und die
ser Teil keiner Verzinsung unterliegt. 

Vor allem aber wäre eine Berücksich
tigung des Kapitalwertes der Alters
versorgung nicht mit dem Grund der 
Anspruchsminderung vereinbar. Die 
Anspruchsminderung beruht darauf, 
dass der Unternehmer den Handels
vertreter vertraglich besser stellt, als 
er nach dem Gesetz stünde, weil er 
dem Handelsvertreter als selbständi
gem Unternehmer gegenüber Leis
tungen für den Aufbau von dessen Al
tersversorgung zuwendet. Hängen 
diese Leistungen nicht von einer Ge
genleistung des Handelsvertreters 
ab, wird der Handelsvertreter davon 
entlastet, eine eigene Versorgung 
aufzubauen. Die laufende Entlastung 
des Handelsvertreters entspricht den 
laufenden Aufwendungen des Unter
nehmers für die Altersversorgung des 
Handelsvertreters. Aus diesem Grun
de ist es nicht gerechtfertigt, auf den 
Kapitalwert der Altersversorgung ab
zustellen. Dies muss jedenfalls dann 
gelten, wenn der Handelsvertreter mit 
den gleichen Leistungen die gleiche 
Versorgung erzielt hätte oder der Un
ternehmer lediglich Zuschüsse zur 
Versorgung des Vertreters zahlt. Un
ter diesen Umständen treten die Vor
teile der Versorgung hinter dem 
Aspekt der Ersparnis des Handels
vertreters zurück, weil zu unterstellen 
ist, dass der Handelsvertreter selbst 
die Leistungen für die Versorgung er
bracht hätte und seine Ersparnis folg
lich nicht größer ist als die Summe 
der Beitragsleistungen des Unterneh
mers. 

SEITE623 

Der anspruchsmindernde Ansatz des 
Kapitalwerts der Altersversorgung 
kann auch nicht mit der Erwägung 
gerechtfertigt werden, der Anwart
schaftsbarwert entspreche dem 
Betrag, den der Handelsvertreter auf
wenden müsse, um eine Altersver
sorgung gegen Zahlung eines Ein
maibetrages zu erwerben. Gegen 
diese Betrachtungsweise spricht es, 
dass der Vertreter mit Rücksicht auf 
die vom Unternehmer zum Aufbau 
seiner Versorgung erbrachten ratierli
chen Beiträge nur in Höhe dieser lau
fenden Aufwendungen des Unter
nehmers für seine Altersversorgung 
von der Erbringung eigener Beitrags
leistungen entlastet wird, weil er im 
Umfang der ihm vom Unternehmer 
erteilten Versorgungszusage von 
dem entsprechenden Aufbau einer 
eigenen Versorgung absehen kann. 
Es ist nicht nur kein Grund dafür er
sichtlich, dass der Vertreter die Ver
sorgung auf anderem Wege als durch 
eine ratierliche Beitragsleistung auf
baut. Vor allem würde es für den Han
delsvertreter wegen der Möglichkeit 
des Sonderausgabenabzugs nach 
§ 10 Abs. 2 i.V.m. Abs. 1 EStG für Bei
tragsleistungen zur Altersversorgung 
keinen Sinn machen, eine Altersver
sorgung in der Weise zu bilden, dass 
er die Summe der Beiträge während 
der Laufzeit des Agenturvertrages 
anspart, um sich das angesparte Ka
pital verrenten zu lassen oder indem 
er zu diesem Zweck die Zahlung zur 
Abgeltung des Ausgleichsanspruchs 
verwendet. Auch wenn steuerliche 
Vorteile des Unternehmers für die 
Frage der Anspruchsminderung 
grundsätzlich ohne Bedeutung sind,56 
entspricht es keiner sachgerechten 
Abwägung der Interessen der Partei
en, bei der Bemessung des anzu-

51 BGH, Urt. v. 23.05.1966, VertR-LS 6 = BGHZ 
45,268. 

52 So aber wohl Staub/Brüggemann, HGB, § 89 b 
Rz. 74. 

53 OLG Düsseldorf, Urt. v. 25.02.2000, VertR-LS 
44 = OLGR 00, 406. 

54 Baumbach/Hopt, HGB, 30. A., § 89 b Rz. 71; 
MünchKommHGB/v. HoyningenHuene, § 89 b 
Rz. 192; Staub/Brüggemann, HGB, 4. A. 1982, 
§ 89 b Rz. 105, Ebenroth/Boujong/Joost/ 
Löwisch, HGB, § 89 b Rz. 137. 

55 Vgl. OLG Oldenburg, Urt. v. 12.10.1972, VertR
LS 2 = BB 73, 1281; Heymann/Sonnenschein/ 
Weitemeyer, HGB, 2. A., § 89 b Rz. 98; 
Wauschkuhn, BB 96, 1517, 1518, die eine Ra
tenzahlung bei angemessener Verzinsung für 
zulässig halten. 

56 BGH, Urt. v. 17.11.1983, VertR-LS 17 = MDR 
84, 375; BGH, Urt. v. 23.05.1966, VertR-LS 27 = 
BGHZ 45,268; OLG Köln, Urt. v. 17.08.2001 -
19 U 206/00 - VertR-LS 42; OLG Saarbrücken, 
Urt. v. 18.05.1988, VertR-LS 17 = VW 88, 1375. 
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rechnenden Betrages auf den Kapi
talwert abzustellen. Denn damit wird 
zum einen eine mit ratierlichen Bei
tragsleistungen aufgebaute Alters
versorgung einer Versorgung gegen 
Entrichtung eines Einmaibetrages 
gleichgestellt. Zum anderen wird im 
Rahmen der Abwägung zwangsläufig 
unterstellt, dass der Vertreter von 
dem ihm zustehenden Möglichkeiten 
eines steuerbegünstigten Aufbaus 
der Versorgung keinen Gebrauch 
machen würde. Dies entbehrt jegli
cher sachlichen Rechtfertigung. Für 
die Abwägung ist daher die vom Un
ternehmer aufgebaute Versorgung 
einer solchen gegenüberzustellen, 
die der Handelsvertreter in der glei
chen Weise finanziert hätte. Aus die
sem Grunde ist davon auszugehen, 
dass der Handelsvertreter typischer
weise keine Entlastung in Höhe des 
Kapitalwerts der Altersversorgung er
fährt, sondern nur in Höhe der Bei
tragsleistungen, die erforderlich sind, 
um den Kapitalwert zu bilden. 

Vor diesem Hintergrund kann der an
spruchsmindernde Ansatz des Kapi
talwerts der Altersversorgung auch 
nicht mit der Annahme gerechtfertigt 
werden, dass der Ausgleichsan
spruch auf dem allgemeinen Prinzip 
der Vorteilsausgleichung beruht.57 Da 
für die Prüfung der Frage, ob die Zu
erkennung eines Ausgleichs der Bil
ligkeit i.S. des§ 89 b Abs. 1 Satz 1 Nr. 
3 HGB entspricht, von Sinn und 
Zweck des Ausgleichs auszugehen 
ist,58 kann der Gesichtspunkt der Vor
teilsausgleichung in diesem Zusam
menhang nur sehr eingeschränkt 
fruchtbar gemacht werden. Der Aus
gleich soll dem Handelsvertreter eine 
durch Billigkeitserwägungen be
stimmte Gegenleistung dafür gewäh
ren, dass er dem vertretenen Unter
nehmer einen Kundenstamm zuge
führt hat, aus dem der Unternehmer 
nachvertragliche Vorteile zieht, 
während der Handelsvertreter infolge 
Vertragsbeendigung Provisionen aus 
bestehenden oder nachvertraglichen 
Geschäften erleidet.59 Die Äquiva
lenzstörung, deren Beseitigung der 
Ausgleichsanspruch dient,60 besteht 
ausschließlich darin, dass der Unter
nehmer weitere Umsätze mit dem 
vom Vertreter zugeführten Kunden 
erzielt, während der Vertreter im 
Hinblick auf die zugrunde liegende 
Geschäftsabschlüsse Provisionsan
sprüche verliert. Sie wird deshalb 
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nicht durch jeden Vorteil beseitigt, 
der in irgendeiner Weise auf einer 
Leistung des Unternehmers beruht, 
sondern nur durch solche Vorteile, 
die dem Vertreter bei wertender 
Betrachtung aus der Leistung des 
Unternehmers entstehen. Wird der 
Vertreter aber nur von der Erbringung 
eigener Beitragsleistungen entlastet, 
so kann bei der gebotenen wirt
schaftlichen Betrachtungsweise auch 
nur die Summe der Beitragsleistun
gen als Vorteil angesehen werden, 
die der Handelsvertreter an sich auf
wenden müsste, um die Altersversor
gung zu bilden, nicht aber ein weiter
gehender, auf der laufenden Bei
tragsleistung beruhender Kapitalwert 
der Altersversorgung. 

Nach alledem bilden die Leistungen 
des Unternehmers für die Altersver
sorgung des Handelsvertreters die 
Grundlage für die Ermittlung der 
Höhe des anspruchsmindernden Be
trages. Es kann weder auf den Kapi
talwert der Altersversorgung noch auf 
den Rückkaufswert einer Lebensver
sicherung abgestellt werden. 

b) Erwerb der Versorgungs
leistungen durch eigene 
Leistungen des Vertreters 

Eine Anrechnung kann ferner nur in
soweit statthaft sein, als die anzu
rechnenden Leistungen des Unter
nehmers für die Altersversorgung des 
Vertreters ausschließlich aus den Mit
teln des Unternehmers finanziert und 
nicht in irgendeiner Weise vom Han
delsvertreter selbst aufgebracht wor
den ist.61 Aus diesem Grunde muss im 
Einzelnen geprüft werden, inwieweit 
den Leistungen des Unternehmers 
für die Altersversorgung Leistungen 
des Vertreters gegenüber stehen. 

aa) Aussonderung bereits 
verdienter Vergütungen 

Mit der Zusage einer Altersversor
gung an einen Handelsvertreter er
bringt der vertretene Unternehmer 
dem Vertreter nicht nur eine zusätzli
che Leistung, sondern er belohnt ihn 
auch für seine Tätigkeit und bindet 
ihn an sich. Macht der Unternehmer 
seine Leistungen für die Altersversor
gung von einer Leistung des Vertre
ters abhängig, kommt der Versor
gungszusage ebenfalls der Charakter 
einer Vergütung zu. 
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Auch durch die Vereinbarung, dass 
die Versorgungsleistung verfällt, 
wenn der Agenturvertrag nicht eine 
bestimmte Mindestlaufzeit erreicht, 
wird die Ruhegeldleistung konditio
nal mit einer Leistung des Vertreters 
verknüpft, und zwar mit dessen Be
triebstreue.62 Diese konditionale Ver
knüpfung ist allerdings nicht als 
Synallagma im technischen Sinn an
zusehen. Denn die Betriebstreue 
stellt keine einklagbare Hauptlei
stungspflicht des Vertreters dar.63 
Dieser Annahme steht bereits der Ge
sichtspunkt einer Kündigungser
schwerung entgegen,64 der aus der 
zwingenden Vorschrift des § 89 Abs. 
2 Satz 1, 2. HS HGB hergeleitet wird. 
Nach diesem Grundsatz darf die Kün
digungsfrist für den Unternehmer 
nicht kürzer sein als für den Vertreter. 
Die Vorschrift bringt demnach also 
das Verbot zum Ausdruck, dass die 
Kündigungsmöglichkeiten für den 
Handelsvertreters nicht unzulässig 
erschwert werden dürfen.65 

Auch wenn bei diesen Gegebenhei
ten ein Gegenseitigkeitsverhältnis 
zwischen der Betriebstreue und der 

57 A.A. OLG Düsseldorf, Urt. v. 12.02.1993 - 16 U 
94/92 - VertR-LS 19. 

58 LG NürnbergFürth, Urt. v. 30.09.1975, VertR-LS 
7 = VersR 76, 467. 

59 BGH, Urt. v. 16.01.1986, VertR-LS 2 rn.w.N. = 
WM 86, 530; BGH, Urt. v. 24.06.1971, VertR-LS 
8 = BGHZ 56, 290; BGH, Urt. v. 04.05.1959, 
VertR-LS 5 = BGHZ 30, 98. 

60 OGH, Urt. v. 11.10.1990, VertR-LS 6 = WBI. 91, 
67 m. Anm. Jabornegg; vgl. dazu auch Evers, 
Anm. 11.3 zu OLG Köln, Urt. v. 02.03.2001 - 19 
U 120/00 - VertR-LS. 

61 OLG Düsseldorf, Beschl. v. 24.02.1995, VertR
LS 6 = WiB 96, 177 m. Anm. Kurz; vgl. dazu 
auch Küstner, VW 97, 386. 

62 Wackerbarth, Entgelt für Betriebstreue, § 2 III 4 
C, S. 58. 

63 Vgl. Wackerbarth, Entgelt für Betriebstreue, § 2 
1114a, S. 55. 

64 So im Ergebnis auch Wackerbarth, Entgelt für 
Betriebstreue, § 2 III 4 a, S. 55. 

65 OLG Köln, Urt. v. 29.07.1997, VertR-LS 5 = HVR 
Nr. 885; KG, Urt. v. 26.06.1997, VertR-LS 6 
m.w.N. = OLGR 97, 198; OLG Celle, Urt. v. 
29.04.1997 - 11 U 52/96 - VertR-LS 9; OLG 
Braunschweig, Urt. v.12.12.1996-2 U 97/96-
VertR-LS 8; LG Hildesheim, Urt. v. 27 .01 .1999-
11 0 101/98- VertR-LS 1; LG Hildesheim, Urt. 
v. 28.01 .1998-11 0 72/97 -VertR-LS 1; LG Hil
desheim, Urt. v. 19.12.1995 - 10 0 147/95 -
VertR-LS 2; LG Lüneburg, Urt. v. 30.11.2000-
11030/00-VertR-LS 17; LG München II, Urt. v. 
30.04.1991, VertR-LS 2 = HVR Nr. 704; LG 
Mannheim, Urt. v. 01.10.1990 - 23 0 71/90 -
VertR-LS; LG Karlsruhe, Urt. v. 02.07.1990, Ver
tR-LS = BB 90, 1504; LG Frankfurt/Main, Urt. v. 
05.03.1975, VertR-LS 3 = HVR Nr. 489; Baum
bach/Hopt, HGB, 29. A., § 89 Rz. 16; 
Staub/Brüggemann, HGB, § 89 Rz. 14; Ankele, 
Handelsvertreterrecht, § 89 Rz. 30; Heym
ann/Sonnenschein/Weitemeyer, HGB, 2. A. 
1995, § 89 Rz. 22; im Ergebnis wohl auch Mün
chKommHGB/v. Hoyningen-Huene, § 89 Rz. 
48. 
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Versorgung nicht angenommen wer
den kann, ist auf der anderen Seite 
doch nicht zu verkennen, dass die 
Gewährung eines unverfallbaren An
wartschaftsanspruchs von einer Be
dingung abhängt. Der Annahme einer 
entsprechenden konditionalen Ver
knüpfung von Versorgungsleistung 
des Unternehmers und Betriebstreue 
des Vertreters steht der Gesichts
punkt der Kündigungserschwerung 
nicht entgegen, weil es sich bei der 
Versorgungsleistung um eine Son
derleistung handelt.66 

Dass der Unternehmer nicht davon 
ausgehen kann, die Betriebstreue un
entgeltlich zu erwerben, ist aus dem 
Rechtsgedanken der Vorschrift des 
§ 354 HGB zu schließen.67 Der Sinn 
des § 354 HGB besteht darin, dass 
kein Kaufmann Leistungen umsonst 
erbringt, die er im Rahmen seines Ge
werbebetriebes verrichtet. Wer die 
Dienste eines Kaufmanns in An
spruch nimmt, obwohl er weiß, dass 
dieser aus solchen Dienstleistungen 
Geschäfte macht und seinen Erwerb 
zieht, kann sich nicht darauf berufen, 
die Leistung sei nicht vergütungs
pflichtig.66 Der vertretene Unterneh
mer erwirbt also die Betriebstreue 
des Vertreters durch Leistungen in 
dessen Altersversorgung. Er erhält 
für seine gesetzlich eigentlich nicht 
vorgesehene Sonderleistung wirt
schaftlich eine Gegenleistung des 
Vertreters. Hat der Unternehmer aber 
für seine Leistung ein Äquivalent er
halten, wäre es unbillig, ihm auch 
noch die Möglichkeit der Kürzung 
des Ausgleichsanspruchs des Vertre
ters zuzugestehen. 

In welchem Umfang Versorgungsleis
tungen des Unternehmers im Rah
men der Billigkeitsprüfung gemäß 
§ 89 b Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 HGB an
spruchsmindernd zu berücksichtigen 
sind, lässt sich nur feststellen, indem 
sämtliche Leistungsanteile des Un
ternehmers für die Altersversorgung 
des Vertreters darauf überprüft wer
den, ob der Vertreter eigene Leistun
gen bereits erbracht hat, die konditio
nal mit den Einzahlungen des Unter
nehmers in die Versorgung verknüpft 
sind. 

(1) Betriebstreue 

Eine konditionale Verknüpfung der 
Leistungen des Unternehmers für die 
Altersversorgung des Vertreters mit 
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einer Leistung des Vertreters ist bei
spielsweise gegeben, wenn und so
weit der Unternehmer die Gewährung 
der Altersversorgung von der Treue 
des Vertreters zu seinem Unterneh
men abhängig macht. Sinn und 
Zweck einer Vertragsgestaltung, die 
den Unternehmer verpflichtet, Leis
tungen zum Zwecke der Altersversor
gung des Vertreters zu erbringen, 
wenn der Vertreter der Absatzorgani
sation des vertretenen Unternehmers 
über eine bestimmte Mindestver
tragszeit angehört, sprechen dafür, in 
der Leistung des Unternehmers eine 
Vergütung für die Dienste des Vertre
ters zu sehen. Insoweit sind Versor
gungsleistungen des Unternehmers 
eine Belohnung für die Dauer der 
Tätigkeit, die sich der Vertreter somit 
verdient.69 Sagt der Unternehmer 
dem Vertreter eine Versorgungszusa
ge nur unter der Voraussetzung als 
unverfallbar zu, dass er der Organisa
tion des vertretenen Unternehmers 
für eine bestimmte Mindestlaufzeit 
angehört, so kann dies nur darauf be
ruhen, dass der vertretene Unterneh
mer mit seinen Leistungen das defi
nierte Mindestmaß an Betriebstreue 
des Vertreters zu honorieren beab
sichtigt. Aber auch dann, wenn der 
Unternehmer dem Vertreter die Leis
tungen zur Altersversorgung unab
hängig von der Laufzeit des Agentur
vertrages zusagt, ist es nicht von der 
Hand zu weisen, dass dem Vertreter 
wirtschaftlich eine Zuwendung dafür 
gewährt wird, dass er dem Unterneh
mer die Treue hält. Entsprechendes 
kann allerdings nur dann gelten, 
wenn der Vertreter die Leistung nur 
erhält, sofern er jeweils ein volles Ka
lender oder Geschäftsjahr dem ver
tretenen Unternehmen angehört. Es 
gilt also dann nicht, wenn der Vertre
ter im Falle einer unterjährigen Been
digung des Agenturvertrages gleich
wohl eine anteilige Leistung erhält. Im 
letzteren Fall kommt ein Verdienen 
der Leistungen des Unternehmers für 
die Altersversorgung des Vertreters 
durch dessen Betriebstreue über
haupt nicht in Betracht. Vielmehr ha
ben die Zuwendungen unter diesen 
Umständen in erster Linie Fürsor
gecharakter; ihnen steht keine ent
sprechende Leistung des Handels
vertreters gegenüber.70 Soweit der 
Leistung des Unternehmers aus
schließlich Fürsorgecharakter zu
kommt, ist eine anspruchsmindernde 
Berücksichtigung statthaft. 
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Damit schließt sich die weitere Frage 
an, wie hoch der auf die Betriebstreue 
entfallende Anteil im Einzelfall zu be
werten ist. Teilweise ist der Anteil, in 
dem die Versorgungsleistung als ver
dient anzusehen ist, von der Recht
sprechung auf 50% des Anwart
schaftsbarwertes der Versorgung ge
schätzt worden.71 Vorrangig dürfte 
jedoch anhand der Parteivereinba
rung zu ermitteln sein, in welchem 
Umfang die Versorgungsleistung ver
dient ist. Fehlt es an einer Vereinba
rung darüber, so ist hinsichtlich der 
Frage, in welchem Umfang die An
wartschaft auf das Ruhegeld verdient 
ist, auf die gesetzlichen Bestimmun
gen der Unverfallbarkeit nach dem 
BetrAVG zurückzugreifen. Diese gel
ten gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 Be
trAVG auch für den Handels- und 
Versicherungs- und Bausparkassen
vertreter.72 Werden einem Handels
vertreter Versorgungsansprüche zu
gesagt, so werden diese nach den 
vorstehenden Vorschriften des Betr
AVG unverfallbar.73 

66 Vgl. OLG Braunschweig, Urt. v. 12.12.1996-2 
U 97 /96 - VertR-LS 8; OLG Celle, Urt. v. 29. 04. 
1997 -11 U 52/96 - VertR-LS 1; LG Hildesheim, 
Urt. v 27.01.1999-110101/98-VertR-LS 1; 
LG Hildesheim, Urt. v. 28.01.1998 - 11 0 72/97 
- VertR-LS 1 . 

67 Evers, Anm. 11.1 zu OLG Düsseldorf, Beschl. v. 
24.02.1995 - 16 W 2/95 - VertR-LS. 

68 Vgl. OLG Stuttgart, Urt. v. 05.04.1968 - 2 U 
149/67 - VertR-LS 8. 

69Vgl. LG München 1, Urt. v. 31.10.1962 - 11 0 
446/62 - VertR-LS 14; Ebenroth/Boujong/ 
Joost/Löwisch, HGB, § 89 b Rz. 109; Westphal, 
Vertriebsrecht, Bd. 1, Handelsvertreter, 1998, 
Rz. 1057; vgl. auch BGH, Urt. v. 18.03.1982, 
VertR-LS 13; offengelassen von LG Wuppertal, 
Urt. v.21.05.1996-11O121/94-VertR-LS 13; 
a.A. OLG Köln, Urt. v. 17.08.2001 -19 U 206/00 
- VertR-LS 38. 

70 Evers, Anm. 8.1 zu OLG Düsseldorf, Beschl. v. 
24.02.1995 - 16 W 2/95 - VertR-LS. 

71 OLG Düsseldorf, Beschl. v. 24.02.1995, VertR
LS 10 = NJW-RR 96, 225; a.A. Küstner, 
Grundsätze zur Errechnung der Höhe des Aus
gleichsanspruchs 1997, Rz. 520. Obwohl der 
Vertreter in dem der Entscheidung des OLG 
Düsseldorf zugrundeliegenden Streitfall nur 
Beiträge in Höhe von DM 19.160,- in die Pen
sionskasse des Unternehmers eingezahlt hat 
und sich unter Einbeziehung der Zinserträge ein 
Anteil in Höhe von DM 31.970,- als unmittelbar 
von ihm selbst finanziert ergeben hat, sah der 
16. Zivilsenat des OLG Düsseldorf (Beschl. v. 
24.02.1995, VertR-LS 11 = WiB 96, 177 m. Anm. 
Kurz) nicht die verbleibenden 60,15% als anre
chenbar an, sondern maximal 33% des Bar
werts. 

72 BGH, Urt. v. 17.11.1983, VertR-LS 8 = BB 84, 
168; BGH, Urt. v. 18.03.1982, VertR-LS 3 = WM 
82, 1123; FG Baden-Württemberg, Urt. v. 05. 
11. 1997, VertR-LS 7 = EFG 98,363; LG Mün
chen 1, Urt. v. 10.08.2000, VertR-LS 29 = VersR 
01, 55 m. Anm. Küstner; Höfer, Kommentar zum 
BetrAVG, § 17 Rz. 3731. 

73 BGH, Urt. v. 17.11.1983, VertR-LS 3 = BB 84, 
168. 
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Die auf dem Betriebsrentengesetz 
beruhende Berechnungsmethode ist 
jedoch nur dann anzuwenden, wenn 
die Versorgung dem Handelsvertre
ter für den Fall des vorzeitigen Aus
scheidens keine höheren Leistungen 
zuerkennt, weil eine bessere vertrag
liche Regelung die gesetzliche Rege
lung nach dem Betriebsrentengesetz 
verdrängt. 74 Im Gegenschluss aus der 
Vorschrift des § 17 Abs. 3 Satz 3 Be
trAVG folgt andererseits, dass der 
Unternehmer nicht berechtigt ist, 
vom Handelsvertreter eine längere 
als die im Betriebsrentengesetz vor
gesehene Betriebstreue zu verlan
gen. 75 Entsprechenden vertraglichen 
Regelungen ist die Wirksamkeit zu 
versagen. 76 

Maßgeblich für den Rückgriff auf das 
BetrAVG im Zusammenhang mit 
Klärung der Frage, in welchem Um
fang der Vertreter den vom vertrete
nen Unternehmer finanzierten Teil 
seiner Altersversorgung bereits 
durch die Betriebstreue verdient hat, 
ist die Erwägung, dass der Sinn der 
Unverfallbarkeit darin besteht, den 
verdienten Teil einer betrieblichen Al
tersversorgung bei einem Ausschei
den des Versorgungsberechtigten 
vor Eintritt des Versorgungsfalles auf
recht zu erhalten. 77 Daraus folgt nach 
zwingendem Betriebsrentenrecht, 
dass die aus Mitteln des Unterneh
mers finanzierte Anwartschaft auf die 
Versorgungsleistungen durch die Be
triebstreue des Vertreters dem Grun
de nach in vollem Umfang verdient 
ist, wenn die Voraussetzungen des 
§ 1 Abs. 1 BetrAVG vorliegen, d.h. 
wenn der Vertreter das 35. Lebens
jahr vollendet und die Versicherung 
10 Jahre bestanden hat (§ 1 Abs. 1 Ti
ret 1 BetrAVG) oder er das 35. Le
bensjahr vollendet hat, 12 Jahre dem 
Betrieb des vertretenen Unterneh
mers angehörte und die Versicherung 
3 Jahre bestanden hat (§ 1 Abs. 1 Ti
ret 1 BetrAVG).76 

Gemäß§ 2 BetrAVG ist die Höhe der 
unverfallbaren Versorgungsanwart
schaft des Handelsvertreters nach 
dem so genannten ratierlichen Be
rechnungsverfahren zu ermitteln.7" 
Dies bedeutet, dass zunächst der An
spruch ermittelt werden muss, der 
sich bei einem unterstellten weiteren 
Tätigbleiben des Vertreters bis zum 
Erreichen der vertraglich vorgesehe
nen Altersgrenze auf der Basis der 
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zum Zeitpunkt des Ausscheidens 
geltenden Versorgungsregelung er
geben hätte. Dabei bleiben Verände
rungen der Versorgungsregelung und 
der Bemessungsgrundlagen für die 
Leistung der betrieblichen Altersver
sorgung gemäß § 2 Abs. 5 Satz 1 Be
trAVG außer Betracht, soweit sie 
nach dem Ausscheiden des Vertre
ters eintreten. Ist beispielsweise im 
Agenturvertrag vereinbart, dass der 
Vertrag mit der Vollendung des 65. 
Lebensjahres beendet wird und 
scheidet der Vertreter nach einer Be
triebszugehörigkeit von 20 Jahren im 
45. Lebensjahr aus, so beläuft sich 
die unverfallbare Versorgungsan
wartschaft auf 50% des ihm ohne das 
vorherige Ausscheiden aus der Ab
satzorganisation des vertretenen Un
ternehmers zustehenden Versor
gungsanspruchs.80 Diese unverfallba
re Anwartschaft hat der Vertreter 
vollständig durch seine Betriebstreue 
verdient. Insoweit hat er nach den 
zwingenden gesetzlichen Vorschrif
ten der§§ 1 und 2 BetrAVG die Ge
genleistung für die unverfallbare Ver
sorgungsleistung voll erbracht. Dies 
hat zur Folge, dass dem Aus
gleichsanspruch ein anspruchsmin
dernder Gesichtspunkt einer aus Mit
teln des vertretenen Unternehmers 
finanzierten Altersversorgung im Um
fang der nach dem Betriebsrentenge
setz unverfallbaren Rentenanwart
schaft nicht entgegengehalten wer
den kann. Es wäre mit dem Anliegen 
des Betriebsrentengesetzes, neben 
der staatlichen und der privaten eine 
dritte Säule81 der Versorgung auf be
trieblicher Ebene zu schaffen, 
schlichtweg unvereinbar, die unver
fallbare Versorgung bei der Prüfung 
der Billigkeit des Ausgleichsan
spruchs mindernd in Ansatz zu brin
gen. Die betriebliche Altersversor
gung würde ihren Charakter verlieren, 
wenn der Versorgungsberechtigte sie 
letztlich durch eine Reduzierung ei
gener Forderungen gegen den Be
triebsinhaber finanziert. Sinn und 
Zweck des Betriebsrentengesetzes 
ist es nicht, die dem Betriebsinhaber 
im Zusammenhang mit der Zahlung 
des Ausgleichsanspruchs entstehen
den Kosten zu senken. 

Sagt der Unternehmer dem Vertreter 
Versorgungsleistungen unter Voraus
setzungen zu, die zwar einerseits die 
nach dem BetrAVG vorgesehene 
zehnjährige Mindestdauer unter-
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schreiten, die aber andererseits nicht 
mehr als bloße Fürsorgeleistung ein
geordnet werden können, weil sie 
eine bestimmte Mindestdauer des 
Agenturvertrages und damit eine Be
triebstreue des Vertreter vorausset
zen, stellt sich die Frage, wie hoch die 
Vergütung für diese anzusetzen ist. 
Der gesetzliche Maßstab des § 2 Be
trAVG kann in diesem Fall für die Be
stimmung der Höhe der Vergütung 
nicht fruchtbar gemacht werden. 
Zwar ist die Höhe der Vergütung ei
nes Handelsvertreters zunächst am 
Maßstab der Vorschrift des § 87 b 
Abs. 1 HGB zu ermitteln, die auf alle 
Arten von Provisionen anwendbar 
ist.82 Der Norm des§ 87 b Abs. 1 HGB 
lässt sich jedoch nur entnehmen, 
dass die übliche Provision geschul
det ist, wenn die Höhe der Provision 
nicht bestimmt ist. Zwar ist eine An
wendung der Norm im Zusammen
hang mit der Frage, nach welchen 
Maßstäben die Betriebstreue des 
Vertreters kalkuliert ist, bisher nicht 
diskutiert worden. Im Ergebnis bedarf 
es aber auch keiner Vertiefung, ob 
dies möglich ist, weil sich in der Pra-

74 BGH, Urt. v. 17.11.1983, VertR-LS 7 = BB 84, 
168. 

75 BGH, Urt. v. 17.11.1983, VertR-LS 6 = BB 84, 
168. 

76 Vgl. BGH, Urt. v. 17.11.1983, VertR-LS 5 = BB 
84, 168. 

77 BAG, Urt. v. 05.06.1984, VertR-LS 19 = BAGE 
46, 80. 

78 Soweit der 19, Zivilsenat des OLG Köln, Urt. v. 
17.08.2001 - 19 U 206/00 - VertR-LS 38, in 
Zweifel zieht, dass der Vertreter sich durch sei
ne Betriebstreue das Altersruhegeld verdient, 
ist anzumerken, dass der Senat zur Rechtslage 
nach dem BetrAVG nicht Stellung genommen 
hat, obwohl Ziffer 3.1 der WR in dem dortigen 
Streitfall die Versorgungsleistungen davon ab
hängig gemacht hat, dass der Vertreter der Aus
schließlichkeitsorganisation des vertretenen 
Unternehmers mindestens 10 anrechenbare 
Tätigkeitsjahre zugehört hat. Offenkundig lag 
dem Senat der Einlagebogen aus dem Monat 
Januar 1985 zu den WR nicht vor, mit dem die
se um eine Ziffer 13 ergänzt worden sind, die 
klarstellt, dass sich die Unverfallbarkeit der Ver
sorgungsanwartschaft nach den gesetzlichen 
Bestimmungen der§§ 1 Abs. 1, 2 BetrAVG rich
tet. 

79 Vgl. BGH, Urt. v. 17.11.1983, VertR-LS 7 = BB 
84, 168; Ahrend/Förster, BetrAVG, 7. A., § 2 Rz. 
4. 

80 Vgl. dazu das Rechenbeispiel bei Ahrend/Förs
ter, BetrAVG, 7. A., § 2 Rz. 10. 

81 Die betriebliche Altersversorgung wird als zwei
te Säule im System der sozialen Absicherung 
gesehen, vgl. dazu Höfer, Kommentar zum 
BetrAVG, ART, Rz. 5. Unter Berücksichtigung 
der privaten Vorsorge ergibt sich somit ein 
,,drei-Säulen-System" der Altersversorgung. 

82 MünchKommHGB/v. Hoyningen-Huene, § 87 b 
Rz. 1; Schröder, Recht der Handelsvertreter, 5. 
A. 1973, § 87 b Rz. 1 a. E.; vgl. auch Hersehe!/ 
Beine, Handbuch zum Recht des Handelsver
treters 1954, S. 118; Röhricht/Graf v. Westpha
len/Küstner, HGB, § 87 b Rz. 1 . 
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xis nur schwer und auch nur mit einer 
erheblichen Schwankungsbreite be
stimmen lässt, welches als übliche 
Vergütung anzusehen ist. Kann daher 
- wie dies nahezu regelmäßig der Fall 
ist - ein üblicher Satz nicht festge
stellt werden, so finden die Vorschrif
ten der §§ 315, 316 BGB auf den 
Agenturvertrag Anwendung.83 Da
nach hat der Vertreter den durch die 
Betriebstreue verdienten Anteil zu 
bestimmen. Nach § 316 BGB fällt im 
Zweifel dem Vertragsteil die Leis
tungsbestimmung zu, der die Gegen
leistung zu fordern hat, wenn die für 
eine Leistung versprochene Gegen
leistung nicht bestimmt ist. Soll die 
Leistung durch einen der Vertrags
schließenden bestimmt werden, so 
ist nach der Regelung des § 315 Abs. 
1 BGB im Zweifel anzunehmen, dass 
der Handelsvertreter sie nach billi
gem Ermessen zu treffen hat, und 
zwar gemäß § 315 Abs. 2 BGB 
durch Erklärung gegenüber dem Un
ternehmer. Die getroffene Bestim
mung wiederum ist für den Unterneh
mer gemäß § 315 Abs. 3 Satz 1 BGB 
grundsätzlich nur verbindlich, wenn 
sie der Billigkeit entspricht, anderen
falls soll sie gemäß § 315 Abs. 3 Satz 
2 BGB durch Urteil getroffen werden. 

(2) Erfolgsvergütungen 

Hat der Unternehmer seine Einzah
lungen für die Altersversorgung des 
Handelsvertreters erfolgsabhängig 
ausgestaltet, indem er die Höhe der 
von ihm einzuzahlenden Beiträge für 
die Altersversorgung von bestimmten 
Umsatzergebnissen abhängig ge
macht hat, stellen die vom Unterneh
mer geleisteten Versorgungsbeiträge 
keine zusätzliche Leistung dar, son
dern sie haben den Charakter einer 
Provision. Sie ist nur geschuldet, 
wenn und soweit der Vertreter durch 
seine Vermittlungsleistung den ein
seitig vom Unternehmer festgelegten 
oder den von den Parteien vereinbar
ten Leistungserfolg herbeigeführt 
hat. Aus dem Schutzzweck der Vor
schriften der§§ 87 a, 87 c HGB folgt, 
dass jede mit einem Handelsvertreter 
getroffene Vergütungsregelung kraft 
Rechtsformzwangs als Provision i. S. 
des § 87 Abs. 1 HGB zu qualifizieren 
ist, wenn der Vertreter nach der Re
gelung abhängig vom Eintritt eines 
Geschäftserfolges vergütet wird, den 
er selbst oder durch (unechte) Unter
vertreter mit der Erbringung von Ver-
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mittlungsleistungen mitursächlich 
herbeiführt.84 Insoweit stehen die Ein
zahlungen des Unternehmers für die 
Altersversorgung des Vertreters in ei
nem Gegenseitigkeitsverhältnis zu 
den vom Vertreter erbrachten erfolg
reichen Vermittlungsleistungen. Sie 
sind daher verdient. Für eine an
spruchsmindernde Berücksichtigung 
solcher Leistungen im Rahmen der 
Billigkeit ist kein Raum. Aus diesem 
Grunde ist auch jede dem Vertreter 
als Leistungszuschlag versprochene 
erfolgsabhängige Leistung für die Al
tersversorgung eine Vergütung, mit 
der eine bereits während der Laufzeit 
des Agenturvertrages erbrachte Leis
tung des Vertreters abgegolten wird. 

Wird dem Vertreter eine Leistung zur 
Altersversorgung nur unter der Vor
aussetzung gewährt, dass es ihm ge
lingt, dem vertretenen Unternehmer 
Geschäfte mit einem Mindestprovi
sionswert pro Jahr zu vermitteln, han
delt es sich auch hierbei um eine be
sondere Art der Erfolgsvergütung. 
Solche Vergütungen, die die Errei
chung eines bestimmten Mindest
provisionsumsatzes voraussetzen, 
werden als Pensum-, Staffel- oder 
auch Steigerungsprovisionen be
zeichnet. 85 Sie unterliegen in ihren 
Voraussetzungen und Folgen den 
zwingenden Bestimmungen des § 87 
a HGB.86 Der Vertreter erwirbt daher 
einen unabdingbaren Rechtsan
spruch auf die vom vertretenen Un
ternehmer eingezahlten Leistungszu
schläge zur Altersversorgung, wenn 
er die für die Zahlung des Leistungs
zuschlages erforderliche Mindestan
zahl der Geschäfte einwirbt und diese 
Geschäfte vom Kunden ausgeführt 
werden. Denn nach Maßgabe der 
zwingenden Vorschrift des § 87 a 
Abs. 1 Satz 3 HGB erwirbt der Han
delsvertreter den Provisionsan
spruch unabhängig von einer Verein
barung mit dem vertretenen Unter
nehmer, sobald und soweit der Dritte 
das Geschäft ausgeführt hat. Für den 
Versicherungsvertreter gilt dies ge
mäß § 92 Abs. 4 HGB entsprechend 
mit der Maßgabe, dass der Provi
sionsanspruch unbedingt wird, so
bald der Versicherungsnehmer die 
Prämie gezahlt hat, aus der sich die 
Provision nach dem Vertragsverhält
nis berechnet. Der Leistungszu
schlag ist daher wie jede andere dem 
Vertreter gewährte Provision durch 
die Vermittlung und Ausführung des 
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Geschäfts durch den Kunden ver
dient. Gelingt es dem Vertreter 
andererseits nicht, den nach der Ver
sorgungsordnung des vertretenen 
Unternehmers erforderlichen Min
destprovisionsumsatz zu erreichen, 
erhält er den Leistungszuschlag zur 
Altersversorgung nicht. 

Die Qualifizierung der vom Unterneh
mer gewährten Leistungszuschläge 
für die Altersversorgung des Vertre
ters als Provision i.S. des § 87 Abs. 1 
HGB hat weitreichende Konsequen
zen. Leistungen des Unternehmers in 
die Versorgung des Vertreters, die in 
Wahrheit Provisionscharakter haben, 
verfallen nicht, sondern sind an den 
Vertreter auszuzahlen, wenn der 
Agenturvertrag mit dem Vertreter die 
für den Erwerb einer unverfallbaren 
Versorgungsanwartschaft nach dem 
BetrAVG erforderliche Mindestlauf
zeit nicht erreicht. 

(3) sonstige Vergütungen 

In verschiedenen Versorgungsmo
dellen werden unternehmerseitige 
Leistungen für die Altersversorgung 
des Vertreters davon abhängig ge
macht, dass der Vertreter eine be
stimmte Stornoquote nicht über
schreitet. Mit einer solchen Regelung 
verfolgt der Unternehmer das be
rechtigte Interesse, die Verträge 
möglichst lange zu erhalten und kost
spielige vorzeitige Abwanderungen 
von Kunden zu verhindern. Der Ver
treter wird durch eine solche Ver
einbarung angehalten, bei Vertrags-

83 BGH, Urt. v. 02.03.1961, VertR-LS 3 m.w.N. = 
BB 61, 424; MünchKommHGB/v. Hoyningen
Huene, § 87 b Rz. 13; Schröder, Recht der Han
delsvertreter, 5. A. 1973, § 87 b Rz. 4 b; Ankele, 
Handelsvertreterrecht, § 87 b Rz. 2; Hey
mann/Sonnenschein/Weitemeyer, HGB, 2. A., 
§ 87 b Rz. 6; Schlegelberger/Hefermehl, HGB, 
§ 354 Rz. 14; Staub/Canaris, HGB, § 354 Rz. 11; 
Heymann/Horn, § 354 HGB Rz. 11; KrauseTrau
des, Überlegungen zum Provisionsanspruch 
des selbstständigen Versicherungsvertreters, 
S. 195; Bachmann, Das neue Recht des Han
delsvertreters 1978, S. 65ff.; Trinkhaus, DB 67, 
859; ders., Handbuch der Versicherungsver
mittlung, 1955, S. 240; Weber, Absatz durch 
Handelsvertreter und Reisende 1973, S. 34; 
Voss, Das Recht der Versicherungsvermittlung, 
DIV, S. 41. 

84 Evers, Anm. 2.1 zu BGH, Urt. v. 23.05.1966-VII 
ZR 223/64 - VertR-LS; ders., Anm. 31.8 zu 
BGH, Urt. v. 19.11.1970 - VII ZR 47/69 - VertR
LS. 

85 Evers, Anm. 7.2 zu LG Aachen, Urt. v. 
19.06.1997 - 11 0 392/96 - VertR-LS. 

86 Vgl. BGH, Urt. v. 23.05.1966 - VII ZR 223/64 -
VertR-LS 2; a.A. wohl LG Meiningen, Urt. v. 20. 
10. 1998- 7 0 785/98-VertR-LS 1; LG Aachen, 
Urt. v. 19.06.1997 - 11 0 392/96 - VertR-LS 7. 
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abschlüssen, aus denen er Provision 
erhält, nicht ausschließlich auf Quan
tität, sondern auf Qualität zu achten. 
Unter diesem Gesichtspunkt nimmt 
der Vertreter davon Abstand, Verträ
ge anzubieten, die die finanziellen 
Möglichkeiten des Kunden stark be
anspruchen. Muss sich der Vertreter 
Leistungen des Unternehmers in sei
ne Altersversorgung erst dadurch 
verdienen, dass er durch seine Kun
denbetreuung und seine Qualitätsge
schäft eine gewisse Stornoquote un
terschreitet, so steht der Altersver
sorgungsleistung des Unternehmers 
eine Leistung des Vertreters gegen
über. Da die Leistungen des Unter
nehmers für die Altersversorgung des 
Vertreters konditional mit der Unter
schreitung der Stornoquote ver
knüpft sind, wäre es unbillig, dem 
Vertreter einerseits die besondere 
Leistungsqualität abzuverlangen und 
ihn andererseits bei der Berechnung 
des Ausgleichsanspruchs nochmals 
durch eine Anrechnung der unterneh
merseitigen Leistungen für die Alters
versorgung des Vertreters zu be
nachteiligen. Wenn und soweit somit 
nach dem Versorgungswerk des ver
tretenen Unternehmers eine festge
legte Stornoquote unabdingbare Vor
aussetzung für die Einzahlung des 
Unternehmers für die Altersversor
gung des Vertreters ist, darf die Al
tersversorgung bei§ 89 b Abs. 1 Satz 
1 Nr. 3 HGB nicht anspruchsmin
dernd berücksichtigt werden. 

(4) Ergebnis 

Zahlungen des Unternehmers für die 
Altersversorgung des Vertreters, die 
letzterer entweder durch die Be
triebstreue, durch Pensum- bzw. 
Staffelprovisionen oder die Unter
schreitung einer bestimmten Storno
quote verdient hat, dürfen bei Prü
fung der Billigkeit des Ausgleichsan
spruchs gemäß § 89 b Abs. 1 Satz 1 
Nr. 3 HGB grundsätzlich nicht an
spruchsmindernd berücksichtigt 
werden. 

bb} künftige Leistungen 

Auch im Hinblick darauf, dass dem 
Vertreter nach seinem Ausscheiden 
aus dem vertretenen Unternehmen 
Leistungen abverlangt werden, kann 
eine anspruchsmindernde Berück
sichtigung von Leistungen des Unter
nehmers für die Altersversorgung des 
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Vertreters eingeschränkt sein. Dies 
gilt vor allem für die Fälle, in denen 
der vertretene Unternehmer sich das 
Wohlverhalten des Vertreters nach 
Vertragsbeendigung dadurch zu si
chern sucht, dass er die Versor
gungsleistungen unter den Vorbehalt 
seines Widerrufs stellt. 

Behält sich der vertretene Unterneh
mer formularvertraglich vor, die un
verfallbare Anwartschaft oder Ren
tenleistung zu kürzen oder dem Ver
treter zu entziehen, wenn dieser sich 
eine Handlung zuschulden kommen 
lässt, die den Unternehmer berech
tigt oder, wenn das Vertragsverhält
nis bereits beendet ist, seinerzeit be
rechtigt hätte, das Agenturvertrags
verhältnis aus wichtigem Grund 
fristlos zu kündigen, und soll dies ins
besondere für Abwerbemaßnahmen 
nach Ausscheiden aus den Diensten 
des Unternehmers gelten, so ist einer 
solchen Regelung zwar gemäß § 9 
AGBG die Wirksamkeit zu versagen, 
weil sie den Vertreter entgegen Treu 
und Glauben unangemessen be
nachteiligt.87 Nach der Rechtspre
chung kann das bei einer Zahlung für 
die Altersversorgung vorausgesetzte 
Gleichgewicht von Leistung und Ge
genleistung durch Treuepflichtverlet
zungen des Vertreters aber auch 
nach Vertragsende mit der Folge ge
stört werden,88 dass die Treuepflicht
verletzungen des Vertreters zum 
nachträglichen Entzug einer betriebli
chen Pensionszusage führen, selbst 
wenn diese unverfallbar ist.89 Dass 
der nachträgliche Widerruf im Hin
blick auf seine erheblichen Auswir
kungen nur begrenzt zulässig ist und 
nur schwerste Verfehlungen aus
nahmsweise die Versagung von Ru
hegeldansprüchen unter dem Ge
sichtspunkt rechtfertigen können, 
dass es dann an der erwarteten Ge
genleistung für die versprochene 
Pension fehlt und deren Inan
spruchnahme darum rechtsmis
sbräuchlich wäre,90 ändert aber 
nichts daran, dass die Versorgung in 
der Erwartung eines bestimmten 
künftigen Verhaltens des Vertreters 
erbracht wird. 

Für die Beurteilung, inwiefern das 
Wohlverhalten des Handelsvertreters 
unter dem Gesichtspunkt der Billig
keit des Ausgleichsanspruchs Be
rücksichtigung findet, bedeutet dies, 
dass auch nach dem Ausscheiden 
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des Handelsvertreters weiterhin eine 
Leistungsbeziehung zwischen ihm 
und dem Unternehmer besteht. Der 
Unternehmer leistet die Einzahlungen 
in die Versorgung des Vertreters in 
der Erwartung eines nachvertragli
chen Wohlverhaltens des Vertreters 
in Bezug auf das vertretene Unter
nehmen. Folglich wird auch insoweit 
die Leistung in die Versorgung mit ei
ner Leistung des Vertreters ver
knüpft. Daher darf sich der Anteil der 
Altersversorgung, der für das Wohl
verhalten des Handelsvertreters nach 
seinem Ausscheiden aus dem Ver
tragsverhältnis gewährt wird, nicht 
unter dem Prüfungspunkt Billigkeit 
gern.§ 89 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 HGB an
spruchsmindernd auswirken. 

Mit Rücksicht darauf, dass die Alters
versorgung nur unter engen Voraus
setzungen entzogen werden kann, 
darf der Anteil der Versorgungsleis
tungen, der in der Erwartung des 
Wohlverhaltens des Vertreters ge
zahlt wird, nicht zu hoch angesetzt 
werden. Fehlt es an einer vertragli
chen Vereinbarung kann der Anteil 
erforderlichenfalls nach Maßgabe der 
Vorschrift des § 287 Abs. 2 ZPO ge
schätzt werden. 

cc)Zinsen 

Zweifelhaft ist es, ob die auf die Lei
stung des Unternehmers für die Al
tersversorgung des Vertreters entfal
lenden Zinsen anspruchsmindernd in 
Ansatz gebracht werden können.91 
Gegen die anspruchsmindernde Be
rücksichtigung spricht zunächst, 
dass der Unternehmer in Höhe der 
Zinsen keine Aufwendungen erbringt. 
Allerdings entspräche die Nicht
berücksichtigung von Zinsen nicht 
der Billigkeit, wenn dem Unterneh
mer ein gesetzlicher Anspruch auf 
Verzinsung seiner Leistungen für die 
Altersversorgung zustünde. Dies 
aber ist im Ergebnis zu verneinen, 
und zwar aus den folgenden Erwä-

87 LG München 1, Urt. v. 10.08.2000, VertR-LS 20 
= VersR 01, 55 m. Anm. Küstner. 

88 BGH, Urt. v. 25.11.1996, VertR-LS 3 = WiB 97, 
300. 

89 BGH, Urt. v. 17.11.1983, VertR-LS 11 = MDR 
84,375. 

90 BGH, Urt. v. 25.11.1996, VertR-LS 5 = NJW-RR 
97,348. 

91 OLG Düsseldorf, Beschl. v. 24.02.1995, VertR
LS 7 = NJWRR 96, 225; OLG Düsseldorf, Urt. v. 
22.12.1995, VertR-LS 7 = OLGR 96, 128; Evers, 
Anm. 1.3 zu LG Stuttgart, Urt. v. 16.05.2000 - 1 
KfH O 1 /00 - VertR-LS. 
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gungen. Grundsätzlich steht einem 
Kaufmann vom Zeitpunkt der Leis
tung an ein Anspruch auf Verzinsung 
für Auslagen und andere Verwendun
gen zu. Rechtsgrundlage dieses An
spruchs bildet die Vorschrift des 
§ 354 Abs. 2 HGB. Auslagen sind da
nach Zahlungen oder geldwerte Leis
tungen, die der Kaufmann aus sei
nem Vermögen an einen Dritten für 
Rechnung des durch die Leistung 
Begünstigten leistet."2 Verwendun
gen sind demgegenüber Zahlungen 
oder geldwerten Leistungen des 
Kaufmanns, die dem Begünstigten 
unmittelbar zugute kommen.93 Eine 
Verzinsungspflicht besteht ferner nur 
dann, wenn die Leistung zum Han
delsgewerbe des vertretenen Unter
nehmens gehören. Die Zugehörigkeit 
richtet sich nach den zur Vorschrift 
des§ 343 HGB entwickelten Kriteri
en."• Danach gehören alle Geschäfte 
zum Betrieb des Handelsgewerbes, 
die das Interesse des Handelsgewer
bes fördern, auch wenn sie mit ihm in 
einem nur entfernten lockeren Zu
sammenhang mit dem einheitlichen 
Betrieb des Handelsgewerbes ste
hen. 95 Es ist nicht erforderlich, dass 
die Leistung für das betreffende Un
ternehmen charakteristisch ist,96 so
lange sie nur irgendwie das Hauptge
schäft fördern.97 Es reicht also aus, 
dass die Leistung eine Beziehung zu 
dem Betrieb des Kaufmanns auf
weist.98 

Erbringt der vertretene Unternehmer 
also Leistungen für die Altersversor
gung des Handelsvertreters an einen 
Versorgungsträger, könnte sich es 
um Verwendungen i.S. des § 354 
Abs. 2 HGB handeln. Ebenso könn
ten Auslagen i.S. der genannten 
Norm vorliegen, wenn der vertretene 
Unternehmer die Versorgung des 
Vertreters durch Leistungen an den 
diesen bezuschusst. Denn unzweifel
haft handelt es sich bei den Leistun
gen für die Altersversorgung des 
Handelsvertreters um solche, mit de
nen der Handelsvertreter für seinen 
Einsatz in der Absatzorganisation des 
vertretenen Unternehmers von die
sem belohnt werden soll."" Die Leis
tungen fördern damit das Interesse 
des Handelsgewerbes des vertrete
nen Unternehmers, auch wenn sie mit 
ihm in einem nur entfernten lockeren 
Zusammenhang mit dem einheitli
chen Betrieb des Handelsgewerbes 
stehen. 
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Gleichwohl steht dem vertretenen 
Unternehmer ein Anspruch auf Ver
zinsung seiner Leistungen für die Ver
sorgung des Vertreters nach Maßga
be des § 354 Abs. 2 HGB nicht zu. 
Denn ein Anspruch auf Verzinsung für 
Auslagen und Verwendungen des 
Kaufmanns kann nur dann in Betracht 
kommen, wenn dieser den Begün
stigten auf Rückzahlung oder Ersatz 
in Anspruch nehmen kann.100 Der An
spruch setzt also voraus, dass dem 
Kaufmann nach allgemeinen Regeln 
(z.B. §§ 450, 670, 675, 693, 683, 679 
BGB) Verwendungsersatzansprüche 
zustehen, wegen derer er Verzinsung 
verlangt.101 Wird die Leistung demge
genüber unentgeltlich gewährt, so 
dass kein Anspruch auf Rückzahlung 
oder Ersatz besteht, kann der Kauf
mann auch keine Verzinsung nach 
Maßgabe der Vorschrift des § 354 
Abs. 2 HGB verlangen.102 Würde man 
dies anders sehen, würde der Zins
lauf praktisch nie zum Erlöschen 
kommen, weil ein Erlöschen der 
Hauptschuld nicht möglich ist, auf 
das aber gerade für die Beendigung 
des Zinslaufs nach der Vorschrift des 
§ 354 Abs. 2 HGB abzustellen ist.103 
Da nach alledem kein Rechtsan
spruch des Unternehmers auf Verzin
sung seiner Leistungen für die Ver
sorgung des Vertreters besteht, kann 
eine anspruchsmindernde Berück
sichtigung von Zinsen im Rahmen der 
Prüfung am Maßstab des § 89 b Abs. 
1 Satz 1 Nr. 3 HGB auch nicht unter 
dem Aspekt gerechtfertigt werden, 
dass der Unternehmer die Leistungen 
für die Versorgung des Handelsver
treters schon frühzeitig vor der Ent
stehung des Ausgleichsanspruchs 
erbringt. 

Die anspruchsmindernde Berück
sichtigung der auf die Leistungen des 
Unternehmers entfallenden Zinsen 
kann auch nicht etwa mit der Erwä
gung gerechtfertigt werden, dass 
sich der Wert der Versorgung um die 
Zinsen erhöht. Denn es ist zu berück
sichtigen, dass der Handelsvertreter 
im Hinblick auf die Leistungen des 
Unternehmers zu seiner Altersversor
gung keinen entsprechenden Auf
wand erspart. Zwar verzichtet der 
Vertreter mit Rücksicht auf die ihm 
vom Unternehmer erteilte Versor
gungszusage auf den Aufbau einer 
eigenen Versorgung. Durch die Maß
nahme des Unternehmers wird der 
Handelsvertreter aber nur von den 
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laufenden Aufwendungen für seine 
Altersversorgung entlastet, weil er 
mit Rücksicht auf die vom Unterneh
mer zum Aufbau seiner Versorgung 
erbrachten Beiträge von eigenen Bei
tragsleistungen absieht. Vor allem 
wegen der Möglichkeit des Sonder
ausgabenabzugs nach § 10 Abs. 2 
i.V.m. Abs. 1 EStG ergäbe es für den 
Handelsvertreter keinen Sinn, eine 
Altersversorgung in der Weise zu bil
den, dass er die Beiträge spart, um 
sich den angesparten Betrag bei Ein
tritt in den Ruhestand verrenten zu 
lassen. Zinsen auf die Leistungen des 
Unternehmers können nach alledem 
nicht anspruchsmindernd berück
sichtigt werden.10• (Schluss folgt) 

92 Vgl. Ebenroth/Boujong/Joost/Kindler, HGB, 
§ 354 Rz. 40. 

93 Vgl. Ebenroth/Boujong/Joost/Kindler, HGB, 
§ 354 Rz. 40. 

94 Staub/Canaris, HGB, 3. A., Anm. 3 zu § 354 
HGB; Ebenroth/Boujong/Joost/Kindler, HGB, 
§ 354 Rz. 5. 

95 Ebenroth/Boujong/Joost/Kort, HGB, § 343 Rz. 
25. 

96 Vgl. Staub/Canaris, HGB, 3. A., Anm. 3 zu § 
354 HGB; Ebenroth/Boujong/Joost/Kindler, 
HGB, § 354 Rz. 5. 

97 Ebenroth/Boujong/Joost/Kort, HGB, § 343 Rz. 
25; a.A. MünchKommHGB/Schmidt, § 354 Rz. 
6, nach dessen Auffassung es sich um eine 
Leistung handeln muss, die - sei es auch nur 
nebenher- zu den Bestandteilen der gewerbli
chen und damit entgeltlichen Tätigkeit 
gehören. 

98 RG, Urt. v. 07.12.1928-11211/28-WarnRspr. 
1929 Nr. 38, S. 63. 

99Vgl. OLG Düsseldorf, Beschl. v. 24.02.1995, 
VertR-LS 8 = WiB 96, 177 m. Anm. Kurz; OLG 
München, Urt. v. 09.07.1964, VertR-LS 24 = 
BB 65, 345, 487 m. Anm. Heitmann; LG Mün
chen 1, Urt. v. 31.10.1962-11 0 446/62-Ver
tR-LS 14; Stötter, Das Recht der Handelsver
treter, 5. A., S. 208; Evers, Anm. 4 zu OLG 
München, Urt. V. V. 02.02.2000 - 7 U 4410/99 
-VertR-LS. 

100Vgl. Heymann/Horn, HGB, § 354 Rz. 14; 
Schlegelberger/Hefermehl, HGB, 5. A., § 354 
HGB Rz.16. 

101 Ebenroth/Boujong/Joost/Kindler, HGB, § 354 
Rz. 39. 

102 Vgl. Schlegelberger/Hefermehl, HGB, 5. A., 
§ 354 HGB Rz. 16 a.E. 

103 Vgl. Ebenroth/Boujong/Joost/Kort, HGB, 
§ 343 Rz. 42. 

104 In dem folgenden Schlussteil dieses Beitrages 
werden wir den Anknüpfungspunkt für die An
rechnung der Altersversorgung behandeln und 
die Frage der Darlegungs- und Beweislast 
erörtern. Des Weiteren werden gängige Ver
sorgungsregelungen darauf untersucht, ob 
und in welchem Umfang Leistungen des Un
ternehmers für die Versorgung des Vertreters 
durch Leistungen des Handelsvertreters ver
dient sind. 

MISEREOR 
DIE ARMEN ZUERST. 

Spendenkonto 556 Sparka»e Aachen BLZ .390 SOO 00 
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Personen 

Dr. Werner Fauth - 70 Jahre 

Direktor i.R. Dr. Werner Fa u t h, bis 
Ende 1993 Vorstandsmitglied der 
R+V Allgemeine Versicherung AG 
und der R+V Versicherung Holding 
AG, der heutigen R+V Versicherung 
AG, beging am 23. September 2001 
seinen 70. Geburtstag. Fauth leitete 
16 Jahre das Ressort Personal und 
Verwaltung der R+V Versicherung. 
Insgesamt 27 Jahre war er für die 
R+V Versicherung tätig. 

Seine berufliche Laufbahn begann er 
nach dem Jura-Studium in Heidelberg 
beim Arbeitgeberverband der Versi
cherungsunternehmen in Deutsch
land. 1966 wechselte er zur R+VVersi
cherung, wo er 1968 die Leitung der 
Abteilungen Personal, Allgemeine 
Verwaltung und Grundsatzrevision 
übernahm. 1977 erfolgte die Berufung 
in den Vorstand der R+V Allgemeine 
Versicherung, 1989 die in den Vor
stand der R+V Versicherung Holding. 

Gesellschaften 

Allianz 
Veränderungen im Vorstand 

Dr. Werner Z e de I i u s (44) ist mit 
Wirkung zum 1. Januar 2002 zum or
dentlichen Vorstandsmitglied der Alli
anz AG bestellt worden. Er über
nimmt das Ressort „Growth Markets" 
von Michael Diekmann (46), der 
zum gleichen Zeitpunkt die Verant
wortung für den Unternehmensbe
reich Nord- und Südamerika über
nimmt. Herbert F. Hansmeyer 
(60), derzeit im Vorstand der Allianz 
AG für diesen Bereich zuständig, tritt 
zum 31. Dezember 2001 in den Ruhe
stand. Dr. Werner Zedelius leitet seit 
2000 die Zweigniederlassung der Alli
anz Versicherungs-AG für Nordrhein
Westfalen. 

Außerdem hat der Aufsichtsrat der 
Allianz Versicherungs-AG, München, 
Dr. Karl-Walter G utberlet (46) mit 
Wirkung zum 1. Januar 2002 zum or
dentlichen Mitglied des Vorstands 
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Mitarbeiterorientierte Personalpolitik 
war stets ein besonderes Anliegen 
von Fauth. Sein Handeln war von ho
her sozialer Verantwortung geprägt. 
Als Buchautor und Verfasser von 
Fachbeiträgen zur Personalarbeit hat 
er sich einen Namen gemacht. 

Fred-Horst Ramps t 
Am 4. September 2001 verstarb das 
ehemalige Vorstandsmitglied der Ad
ler Lebensversicherung-AG, Berlin, 
Fred-Horst Ra m p s, im Alter von 75 
Jahren. Seit 1964 bei der Lebensver
sicherung - heute firmiert das Unter
nehmen unter Adler Lebensversiche
rung AG, Hamburg - wurde Fred
Horst Ramps 1966 in den Vorstand 
der Gesellschaft berufen, dem er bis 
zu seiner Pensionierung 1987 an
gehörte. 

der Allianz Versicherungs-AG beru
fen. Er folgt Dr. Friedrich Caspers 
(49), Leiter des Ressorts „Privatkun
den", nach, der zum gleichen Zeit
punkt aus dem Vorstand ausschei
det, um die Leitung der Zweignieder
lassung für Nordrhein-Westfalen zu 
übernehmen. Dr. Gutberlet ist derzeit 
Leiter des Fachbereichs „Haftpflicht 
und Haftpflicht-Vermögen" in der 
Hauptverwaltung in München. 

Allianz Leben 
Neu im Vorstand 

Der Aufsichtsrat der Allianz Lebens
versicherungs-AG hat zum 1. Januar 
2002 Dr. Michael He s s I in g (45), 
derzeit Leiter des Fachbereichs Kon
zern- und Firmenkunden, zum or
dentlichen Vorstandsmitglied be
stellt. Er übernimmt das Ressort Kon
zern- und Firmenkunden. 
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Jürgen Eichelmann, seit 1988 
Mitglied des Vorstands, tritt zum 31. 
Dezember 2001 in den Ruhestand. 

AMB-Gruppe 
Gewinnabführungsverträge 
geplant 

Die AMB Generali Holding AG und ih
re Gruppengesellschaften wollen Ge
winnabführungsverträge innerhalb 
der AMB-Gruppe abschließen. Durch 
den Abschluss der Gewinnabfüh
rungsverträge soll gegebenenfalls 
noch für das Geschäftsjahr 2001 eine 
körperschaftssteuerliche Organ
schaft mit zahlreichen Gesellschaften 
der AMB-Gruppe hergestellt werden. 
Dazu gehören auch die der börsen
notierten Gesellschaften AMB Gene
rali Holding AG, Aachener und Mün
chener Versicherung AG (AMVers), 
Thuringia Versicherungs-AG und 
Volksfürsorge Holding AG (VH). 

Vorbehaltlich der Zustimmungen 
durch die Gremien und der Abstim
mung mit den Aufsichtsbehörden 
wären dazu außerordentliche Haupt
versammlungen noch in diesem Jahr 
denkbar. Dies beträfe neben den 
Volksfürsorge-Gesellschaften und 
den Generali Lloyd-Gesellschaften 
auch die Gesellschaften AMLeben, 
AMVers und Thuringia. Insbesondere 
die Kapitalmarktentwicklung lässt -
abgesehen von möglichen Auswir
kungen auf das Konzernergebnis -
gegenwärtig auch noch keine ver
bindliche Aussage über den genauen 
Umfang der Maßnahmen zu, heißt es 
aus Aachen. 

Den außenstehenden Aktionären der 
AM Leben, AMVers, Thuringia und VH 
würde jeweils ein angemessener 
Ausgleich gemäß § 304 AktG und ei
ne Abfindung gemäß § 305 AktG an
geboten. Für deren Ermittlung wur
den vorsorglich Gutachten in Auftrag 
gegeben. Die jeweilige Abfindung 
würde als Barabfindung angeboten 
werden, so das Unternehmen. 

Axer 
Neuer Partner 

Mit Wirkung zum 1. September 2001 
trat Rechtsanwalt Frank S. Die h 1 , 
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35, bislang Syndikus der Gothaer
Versicherungsgruppe für das Gesell
schaftsrecht und das damit in 
Zusammenhang stehende Versiche
rungsaufsichtsrecht (Versicherungs
unternehmensrecht), der Axer Part
nerschaft - Rechtsanwälte, Steuer
berater - in Köln als Partner bei. 

Europa Rück 
Führungswechsel 

Nach Mitteilung der Europa Rückver
sicherungs-Gesellschaft AG scheidet 
Vorstandsvorsitzender Rolf T o 11 e 
zum 1. Oktober 2001 aus dem Unter
nehmen aus und wird eine neue 
Tätigkeit als Chief Underwriting Offi
cer der zum Unternehmensverbund 
der General Re Corporation gehören
den Faraday Group in London auf
nehmen. Er tritt damit an die Stelle 
von David M an n , der sich nach lan
gen und erfolgreichen Jahren aus 
dem Unternehmen zurückzieht. Vor
behaltlich der notwendigen Gremien
beschlüsse wird Frau Daria Van o u s 
zur neuen Vorstandsvorsitzenden der 
Europa Rück ernannt werden. 

Die Europa Rück, deren Gründung in 
das Jahr 194 7 zurückreicht, zeichnet 
seit Anfang des Jahres 1991 durch 
Makler vermitteltes Rückversiche
rungsgeschäft. Neben Faraday ist sie 
als selbstständige Marke Teil der sog. 
„Maklerplattform" der General Re 
Corporation. 

Swiss Re 
Ergebnis-Rückgang 
durch Sondereffekt 

Das Ergebnis von Swiss Re nach 
Steuern betrug im ersten Halbjahr 
2001 1.345 Mio. CHF im Vergleich zu 
3.008 Mio. CHF im selben Berichts
zeitraum des Vorjahres. Erwartungs
gemäß verringerten sich die Netto
Kapitalgewinne auf 884 Mio. CHF ge
genüber der außergewöhnlich hohen 
Summe von 3.431 Mio. CHF im letz
ten Jahr, als man zum Höhepunkt der 
Börsenentwicklung massiv Aktien 
verkaufte. Lässt man die Kapitalge
winne außer acht, verbesserte sich 
das operative Ergebnis der drei Bu
siness Groups Non-Life, Life & Health 
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und Financial Services in den ersten 
sechs Monaten um 43% auf 1.308 
Mio. CHF gegenüber 913 Mio. CHF 
im ersten Halbjahr 2000. 

Insgesamt verzeichneten die Netto
erträge aus Kapitalanlagen einen Zu
wachs um 37% von 2.220 Mio. CHF 
im vergangenen Jahr auf nunmehr 
3.047 Mio. CHF. Der Anstieg begrün
det sich sowohl durch die Auswei
tung das Gesamtgeschäfts, insbe
sondere im Admin Re-Bereich, als 
auch durch den innerhalb der ersten 
sechs Monate 2000 gut gewählten 
Zeitpunkt der strategischen Verlage
rung des Anlagevermögens von Akti
en hin zu festverzinslichen Wert
schriften heißt es aus Zürich. 

Alle Business Groups trugen glei
chermaßen zum Anstieg der verdien
ten Nettoprämien um 19% auf 11.898 
Mio. CHF im Berichtszeitraum ge
genüber 941 Milliarden im ersten 
Halbjahr 2000 bei. 

Der Nichtleben-Bereich verzeichnete 
eine Verbesserung des Operativen 
Ergebnisses (ohne Berücksichtigung 
der Netto-Kapitalgewinne) um 10% 
auf 517 Mio. CHF. Generell verzeich
nete die Business Group eine Steige
rung der Nettoprämien von 25%. auf 
6.458 Mio. CHF. Insbesondere profi
lierte Swiss Re innerhalb der zurück
liegenden Erneuerungsrunde von der 
Strategie, größere Anteile zu besse
ren Konditionen zu zeichnen. Des 
Weiteren trug der Erwerb des ameri
kanischen Rückversicherers Under
writers Re im ersten Halbjahr 2000 zu 
einer Erhöhung des Nettoprämienvo
lumens im Nichtleben-Bereich um 
fünf Prozentpunkte bei. 

Die Combined Ratio kannte in den er
sten sechs Monaten auf 107,2% re
duziert werden. Sie bewegt sich da
mit im Bereich der für 2001 avisierten 
107% und stellt eine deutliche Ver
besserung gegenüber den 117% des 
vergangenen Geschäftsjahres dar. 
Die positive Entwicklung des Nichtle
ben-Geschäfts ist im Wesentlichen 
zurückzuführen auf die Verbesserung 
der Prämiensituation innerhalb der 
Erneuerungsrunde 2001 sowie das 
im vierten Quartal 2000 gezeichnete 
Neugeschäft. 

Im Bereich der Lebens- und Kranken
Rückversicherung erhöhte sich das 
Operative Ergebnis (ohne Berück-

SEITE 631 

sichtigung der Netto-Kapitalgewinne) 
um 52% auf 651 Mio. CHF gegen
über 429 Mio. CHF im ersten Halbjahr 
letzten Jahres bei gleichzeitiger Ver
besserung des Return on operating 
Revenues von 8,6% auf 10,7%. An
haltendes Wachstum der Erträge, die 
konsequente Reduzierung unprofi
tabler Verträge sowie eine im We
sentlichen den Erwartungen entspre
chende Entwicklung der Sterblich
keits- und Krankheitsraten trugen 
gleichermaßen zu diesem Ergebnis 
bei. Das Nettoprämienvolumen 
wuchs um 14% auf 4.402 Mio. CHF 
im Vergleich zu 3.869 Mio. CHF im 
ersten Halbjahr 2000. 

In der Business Group Financial Ser
vices verbesserte sich das Operative 
Ergebnis (ohne Berücksichtigung der 
Netto-Kapitalgewinne) deutlich auf 
140 Mio. CHF (16 Mio. CHF), was 
nach Angaben der Gesellschaft die 
Qualität des gezeichneten Neuge
schäfts zurückzuführen ist. Verbes
serte Bedingungen in der Tarifierung 
und eine positive Entwicklung des 
Neugeschäfts führten zu einem An
stieg der Nettoprämien auf 1.038 
Mio. CHF im ersten Halbjahr 2001 ge
genüber 939 Mio. CHF im Jahr zuvor. 

Volksfürsorge 
„Riester-Renten "-Verträge 

Die Volksfürsorge erwartet zusätzlich 
zur normalen Geschäftstätigkeit in 
den nächsten Jahren rd. 1,5 Millionen 
,,Riester-Renten"-Verträge. Vertriebs
chef Manfred B eh r e n s begründete 
diese Einschätzung zum einen mit 
der personellen Stärke der Volksfür
sorge-Außendienstmannschaft, die 
inzwischen auf 45.000 nebenberufli
che und 4.500 angestellte hauptbe
rufliche Mitarbeiterinnen und Mitar
beiter angewachsen sei. Damit habe 
die Volksfürsorge schon jetzt eines 
der dichtesten Beratungsnetze in der 
deutschen Versicherungswirtschaft. 
Die Einschätzung entspreche unter 
anderem aber auch dem heutigen 
neuen Marktanteil am Neugeschäft 
bei laufenden Beiträgen (4,5%). 

Die Volksfürsorge kommt mit ihren 
zur Zertifizierung eingereichten Ries
ter-Produkten „Best lnvest Rente 
plus" - einer fondsgebundenen Ren-
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tenversicherung - und der „Volksfür
sorge Best Rente plus" - einer kon
ventionellen Rentenversicherung -
zum 1. Oktober 2001 auf den Markt. 
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Jubiläen ■ Außen- und Innendienst 1m 
Name 1 Jubiläumsdatum I Jahre 1 Ort 1 Gesellschaft und Stellung 

Adler, Rosemarie 1.10.2001 25 Offenbach DBV-Winterthur Versicherungen, 1. Sachbearbeiterin 

Becker, Raimund 1.10.2001 25 Wiesbaden DBV-Winterthur Versicherungen, 1. Sachbearbeiter 

Bierther, Renate 1.10.2001 25 Wiesbaden R+V Versicherung, Kundenbetreuerin 

Blaschke, Jürgen 1.10.2001 25 Kassel DBV-Winterthur Versicherungen, Bezirksleiter 

Böhm, Martin 1.10.2001 25 Fulda Gerling, Orga-Direktor 

Burmeister, Peter 1.10.2001 25 Schleswig-Holstein Nürnberger Versicherungsgruppe, Büroleiter 

Busenius, Herbert 1.10.2001 25 Dortmund Stuttgarter Lebensversicherung, Filialdirektor 

Char, Günther 1.10.2001 40 Mannheim Nürnberger Versicherungsgruppe, Generalagent 

Cramer, Reiner 1.10.2001 25 München Gerling, Handlungsbevollmächtigter 

Crestani, Wolf-Dieter 1.10.2001 25 Stuttgart Barmenia Krankenversicherung, Sachbearbeiter 

Czerntozky, Peter 1.10.2001 25 Saarbrücken Saarland Versicherungen, Bezirksleiter 

Donath, Rudolf 1.10.2001 25 Offenbach DBV-Winterthur Versicherungen, Sachbearbeiter 

Eisenbeis, Guido 1.10.2001 35 Saarbrücken Saarland Versicherungen, Innendienstmitarbeiter 

Etzel, Guenter 1.10.2001 25 München Gerling, Prokurist 

Fey, Angelika 1.10.2001 40 Köln Gerling, Sachbearbeiterin 

Forch, Matthias 1.10.2001 25 Stuttgart R+V Versicherung, Abteilungsleiter 

Frühbeißer, Annemarie 1.10.2001 25 Nürnberg Nürnberger Versicherungsgruppe, Sachbearbeiterin 

Gehling, Michael 1.10.2001 25 Münster Barmenia Versicherungen, Oberinspektor 

Geiger, Til 1.10.2001 25 Stuttgart Gerling, Firmenbetreuer 

Generalagentur Jakob AG 1.10.2001 40 Würzburg Nürnberger Versicherungsgruppe 

Gersch, Wolfgang 25.10.2001 25 Dortmund Continentale Kranken, Interner Service 

Gerstner, Angelika 1.10.2001 25 Nürnberg Nürnberger Versicherungsgr., Handlungsbeauftragte 

Gies, Ulrich 1.10.2001 25 Nürnberg Nürnberger Versicherungsgruppe, Hauptagent 

Grafe, Lothar 1.10.2001 25 Hamburg Gerling, Prokurist 
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Name 1 Jubiläumsdatum I Jahre 1 Ort 

1 
Gesellschaft und Stellung 

Hahn, Edith 1.10.2001 25 Nürnberg Nürnberger Versicherungsgruppe, Sachbearbeiterin 

Hahn, Hans-Werner 1.10.2001 25 Saarbrücken Saarland Versicherungen, Innendienstmitarbeiter 

Hansen, Hermann 1.10.2001 30 Hamburg Condor Leben, Sachbearbeiter 

Harmes, Klaus-Dieter 1.10.2001 25 Hamburg Gerling, Vertriebsbeauftragter 

Hein, Christiane 1.10.2001 25 Hannover Nürnberger Versicherungsgruppe, Gruppenleiterin 

Henkel, Wilfried 1.10.2001 30 Hamburg Condor Leben, Handlungsbevollmächtigter 

Hielscher, Roswitha 1.10.2001 25 Wiesbaden R+V Versicherung, Kundenbetreuerin 

Hi ller, Robert 1.10.200 25 München Münchener Verein, Vers.-Angestellter 

Hofheinz, Günther 1.10.2001 25 Karlsruhe Barmenia Versicherungen, Hauptvertreter 

Hofmann, Holger 1.10.2001 25 Frankfurt R+V Versicherung, Gewerbebezirksleiter 

Hohmann, August 1.10.2001 25 Wiesbaden R+V Versicherung, Gruppenleiter 

Huber, Gerd 1.10.2001 25 Saarbrücken Gerling, Sachbearbeiter 

Jilke, Gerda 1.10.2001 40 München Münchener Verein, Vers.-Angestellte 

Kamp, Karl-Peter 1.10.2001 25 Hamburg Vereinte Krankenversicherung, Subdirektor 

Kless, Ulrich 1.10.2001 25 Bogel Barmenia, Leiter einer Haupt-Geschäftsstelle 

Klink, Walter 1.10.2001 25 Frankfurt R+V Versicherung, Referent 

Knecht, Detlef 1.10.2001 25 Stuttgart R+V Versicherung, Bezirksleiter 

Kork, Joachim 1.10.2001 25 Osnabrück Barmenia Versicherungen, Angestellter Vermittler 

Krone, Dagmar 1.10.2001 25 Stuttgart Barmenia Krankenversicherung, Sachbearbeiterin 

Krüger, Monika 1.10.2001 40 Hamburg HanseMerkur Krankenvers., Versicherungsangestellte 

Landgraeber, Michael 1.10.2001 35 Hamburg Vereinte Krankenversicherung, Oberinspektor 

Lipp, Werner 1.10.2001 25 München Barmenia Krankenversicherung, Innendienstleiter 

Mach, Ingrid 1.10.2001 40 Köln Gerling, Sachbearbeiterin 

Marchetti, Karlheinz 1.10.2001 25 Ludwigsh./Saarbr. R+V Versicherung, Leiter d. Organisationsentwickl. 

Marlen, Arno 1.10.2001 25 Mainz DBV-Winterthur Vers., Vetriebsoberinspektor 

Mayer, Klaus 1.10.2001 25 Nürnberg Nürnberger Versicherungsgruppe Abteilungsleiter 

May-Thillmann, Ute 1.10.2001 25 Frankfurt R+V Versicherung, Kundenbetreuerin 

Münz, Richard 1.10.2001 25 Stuttgart R+V Versicherung, Gruppenleiter 

Nehren, Wolfgang 1.10.2001 25 Wiesbaden R+V Versicherung, Sonderbeauftragter 

Pauli, Gunter 1.10.2001 25 Stuttgart R+V Versicherung, Kundenbetreuer 

Plachtzik, Guenther 15.10.2001 25 Kassel Nürnberger Versicherungsgruppe, Generalagent 

Praetzel, Peter 1.10.2001 30 Hamburg Condor Allgemeine, Sachbearbeiter 

Rexin, Peter 1.10.2001 25 Köln Gerling, Handlungsbevollmächtigter 

Riedel, Elfi 1.10.2001 30 Hamburg Condor Leben, Sachbearbeiterin 

Sareika, Peter 1.10.2001 25 Oldenburg R+V Versicherung, Bezirksleiter 

Schildknecht, Wolfgang 1.10.2001 25 Hamburg Gerling, leitender Handlungsbevollm. 

Schmidt, Margit 1.10.2001 25 Nürnberg Nürnberger Versicherungsgruppe, Abteilungsleiterin 

Scholz, Ralf-Joachim 1.10.2001 25 Giessen Gerling, Handlungsbevollmächtigter 

Schöngrundner, Ferdinand 1.10.2001 25 München WWK Lebensversicherung, Generalagent 

Schwamberger, Günter 1.10.2001 25 Karlsruhe R+V Versicherung, Organisationsleiter 

Seipolt, Heinz 1.10.2001 25 Düsseldorf WWK Versicherungen, Hauptagent 

Sproß, Hans-Jürgen 1.10.2001 25 Stuttgart Stuttgarter Lebensversicherung, Abteilungsdirektor 

Stoll, Karl-Heinz 1.10.2001 25 Wiesbaden R+V Versicherung, Gruppenleiter 

Verch, Manfred 1.10.2001 25 Stuttgart Gerling, Abteilungsdirektor 

Weißenhorn, Josef 1.10.2001 25 München R+V Versicherung, Generalagent 

Weiter-Hofacker, Petra 1.10.2001 25 Offenbach DBV-Winterthur Vers., 1. Sachbearbeiterin 

Wiegand, Horst 1.10.2001 35 Hamburg Condor Leben, Prokurist 

Wilma, Hans-Jürgen 1.10.2001 40 Hamburg DBV-Winterthur Vers., Schadenaußenregulierer 

Zapf, Josef 1.10.2001 25 Nürnberg R+V Versicherung, Bezirksdirektor 


